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Technische Universität Dresden 
Fakultät Maschinenwesen 

Promotionsordnung 

Vom 22. März 2018 

Auf Grund von §§ 40, 88 Abs. 1 Nr. 2, 13 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes über die Freiheit der 
Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) vom 
10. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 900), in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.01.2013, 
hat der Fakultätsrat der Fakultät Maschinenwesen der Technischen Universität Dresden nach-
stehende Promotionsordnung als Satzung erlassen. 

Inhaltsverzeichnis 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Doktorgrade 
§ 3 Promotion 
§ 4 Promotionsgremien 
§ 5 Allgemeine Verfahrensregelungen und Widerspruchsverfahren 
§ 6 Zulassung zur Promotion 
§ 7 Eignungsfeststellung 
§ 8 Annahme als Doktorand bzw. Doktorandin 
§ 9 Zusätzliche Studienleistungen 
§ 10 Statusvortrag 
§ 11 Eröffnung des Promotionsverfahrens 
§ 12 Dissertation 
§ 13 Rigorosum 
§ 14 Vorgezogenes Rigorosum 
§ 15 Verteidigung 
§ 16 Gesamtbewertung 
§ 17 Wiederholung nicht bestandener Promotionsleistungen 
§ 18 Veröffentlichung der Dissertation 
§ 19 Abschluss des Promotionsverfahrens 
§ 20 Abbruch des Promotionsverfahrens 
§ 21 Entzug des akademischen Grades 
§ 22 Gemeinsame Internationale Promotionsverfahren 
§ 23 Ehrenpromotion 
§ 24 Doktorjubiläum 
§ 25 Inkrafttreten und Übergangsregelungen 
Anlage 1: Liste der wissenschaftlichen Beiträge 
Anlage 2: Erklärungen zur Eröffnung des Promotionsverfahrens 
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§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Ordnung regelt die Durchführung der Promotionsverfahren an der Fakultät Maschi-
nenwesen. 

§ 2 
Doktorgrade 

(1) Die Fakultät Maschinenwesen verleiht für die Technische Universität Dresden auf Grund 
eines Promotionsverfahrens den akademischen Grad 

Doktoringenieur (Dr.-Ing.). 

(2) Die Fakultät Maschinenwesen verleiht für die Technische Universität Dresden auf Grund 
eines Promotionsverfahrens für Absolventen und Absolventinnen eines Promotionsstudiengan-
ges, der auf den Abschluss "Doctor of Philosophy (Ph. D.)" hinführt und an dem die Fakultät ins-
gesamt oder einzelne ihrer Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen beteiligt sind, den aka-
demischen Grad 

Doctor of Philosophy (Ph. D.). 

(3) Nach Beschluss des Fakultätsrates verleiht die Technische Universität Dresden außerdem 
den akademischen Grad 

Doktoringenieur honoris causa (Dr.-Ing. h. c.). 

§ 3 
Promotion 

(1) Mit der Promotion ist durch den Bewerber bzw. die Bewerberin eine über das allgemeine 
Studienziel hinausgehende wissenschaftliche Bildung im Wissenschaftsgebiet und die besondere 
Befähigung zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit nachzuweisen. Mit der wissenschaftli-
chen Arbeit (Dissertation) sind Ergebnisse zu erbringen, die die Entwicklung des speziellen Wis-
senschaftsgebietes, seiner Theorien, Methoden und Verfahren fördern. 

(2) Der Nachweis wird, außer im Falle der Ehrenpromotion gemäß § 23, durch die Dissertation 
gemäß § 12, den Statusvortrag gemäß § 10 und die mündlichen Promotionsleistungen gemäß 
§ 13 (Rigorosum) und § 14 (Verteidigung) erbracht. 

§ 4 
Promotionsgremien 

(1) Das für Promotionen zuständige Gremium ist der Fakultätsrat. Hierfür bildet er einen Pro-
motionsausschuss als ständiges Gremium der Fakultät. Ihm gehören der Dekan bzw. die Dekanin 
oder ein von ihm bzw. ihr vorgeschlagener Hochschullehrer als Vorsitzender bzw. eine von ihm 
bzw. ihr vorgeschlagene Hochschullehrerin als Vorsitzende, mindestens fünf weitere Hochschul-
lehrer bzw. Hochschullehrerinnen und ein promovierter akademischer Mitarbeiter bzw. eine 
promovierte wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fakultät an. Die Mitglieder des Promotionsaus-
schusses werden vom Fakultätsrat für eine Amtszeit von drei Jahren bestellt. Eine Wiederbestel-
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lung ist möglich. Auf Verlangen hat der Promotionsausschuss dem Dekan bzw. der Dekanin und 
dem Fakultätsrat über seine Tätigkeit zu berichten. 

(2) Der Promotionsausschuss bestellt nach Eröffnung des konkreten Promotionsverfahrens 
eine Promotionskommission für die ihr nach dieser Ordnung zugewiesenen Aufgaben und be-
stimmt ihren Vorsitzenden bzw. ihre Vorsitzende. Die Promotionskommission besteht aus min-
destens fünf Mitgliedern, unter denen die Gutachter und Gutachterinnen und gegebenenfalls die 
Prüfer und Prüferinnen des Rigorosums sein müssen. Der bzw. die Vorsitzende der Promotions-
kommission muss ein Professor bzw. eine Professorin der Fakultät sein; für die Gutachter und 
Gutachterinnen gilt § 12 Abs. 4. Der bzw. die Vorsitzende der Promotionskommission darf weder 
Gutachter bzw. Gutachterin, noch Prüfer bzw. Prüferin des Rigorosums sein. Zu Mitgliedern der 
Promotionskommission sind im Übrigen in der Regel Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen 
der Fakultät zu bestellen. Die Bestellung habilitierter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Fakul-
tät, TUD Young Investigators, fakultätsfremder Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen oder 
qualifizierter Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ist im Ausnahmefall möglich, insbeson-
dere dann, wenn es das Thema erforderlich macht. Bei der Durchführung von kooperativen Pro-
motionsverfahren muss ein Mitglied der Promotionskommission Hochschullehrer bzw. Hoch-
schullehrerin der kooperierenden Einrichtung sein. 

(3) Die Sitzungen des Promotionsausschusses und der Promotionskommission sind nicht öf-
fentlich. Ihre Mitglieder sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Für die Beschlussfähigkeit des 
Promotionsausschusses und der Promotionskommission ist jeweils die Anwesenheit des bzw. 
der Vorsitzenden erforderlich. Für die Beschlussmehrheit gelten die Vorschriften des SächsHSFG 
und die Bestimmungen der Grundordnung der TU Dresden für Hochschulgremien. Über die Be-
ratungen und Beschlüsse in Promotionsangelegenheiten ist ein Protokoll zu führen. 

§ 5 
Allgemeine Verfahrensregelungen und Widerspruchsverfahren 

(1) Entscheidungen der zuständigen Gremien im Promotionsverfahren werden dem Kandida-
ten bzw. der Kandidatin schriftlich mitgeteilt. Belastende Entscheidungen gibt der bzw. die Vorsit-
zende des zuständigen Gremiums durch rechtsmittelfähigen Bescheid bekannt, der zu begrün-
den ist und eine Rechtsbehelfsbelehrung zu enthalten hat. 

(2) Gegen Entscheidungen im Promotionsverfahren, denen Verwaltungsaktqualität zukommt, 
findet ein förmliches Widerspruchsverfahren statt. Widerspruchsbehörde ist der Fakultätsrat. 
Entscheidungen im Promotionsverfahren mit Verwaltungsaktqualität sind insbesondere: 
1. die Nichtzulassung zur Promotion und die Ablehnung als Doktorand bzw. Doktorandin sowie 

der Widerruf der Annahme als Doktorand bzw. Doktorandin, 
2. die Nichteröffnung des Promotionsverfahrens, 
3. die Nichtannahme der Dissertation, 
4. die Bewertung der zusätzlichen Studienleistungen, des Statusvortrages und der Promotions-

leistungen, 
5. die Nichtzulassung zur Wiederholung von Promotionsleistungen, 
6. die ergebnislose Beendigung (Abbruch) des Promotionsverfahrens und 
7. die Nichtverleihung des Doktorgrades. 

(3) Dem Kandidaten bzw. der Kandidatin wird auf Antrag Einsicht in die Promotionsakte nach 
Abschluss des Promotionsverfahrens gewährt. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Gesamtergebnisses beim Dekan bzw. der Dekanin oder der bzw. dem Vorsitzen-
den des Promotionsausschusses zu stellen. 
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§ 6 
Zulassung zur Promotion 

(1) Zum Promotionsverfahren wird zugelassen, wer 
1. a) einen Diplom-, Master- oder Magistergrad an einer Hochschule oder das Staatsexamen in 

einem ingenieurwissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen oder mathematischen Studien-
gang mindestens mit der Note "gut" erworben und die entsprechende Abschlussarbeit min-
destens mit der Note „gut“ abgeschlossen hat, oder wer 
b) einen Diplom-, Master- oder Magistergrad an einer Hochschule oder das Staatsexamen 
mindestens mit der Note „befriedigend“ erworben und die Eignungsfeststellung nach § 7 be-
standen hat; 

2. die persönlichen Voraussetzungen zu Führung des Doktorgrades erfüllt; 
3. nicht bereits zweimal ein Promotionsverfahren erfolglos beendet hat bzw. wer sich nicht in 

einem anhängigen Promotionsverfahren befindet und 
4. gemäß § 8 einen Antrag auf Annahme als Doktorand bzw. Doktorandin mit allen erforderli-

chen Unterlagen eingereicht hat. 

(2) Zum Promotionsverfahren wird weiterhin zugelassen, wer einen Bachelorgrad an einer 
Hochschule in einem ingenieurwissenschaftlichen Studiengang, der in seiner Ausrichtung einem 
Studiengang der Fakultät Maschinenwesen entspricht, mindestens mit der Note "sehr gut" er-
worben und die Eignungsfeststellung gemäß § 7 bestanden hat. 

(3) Fachhochschulabsolventen und Fachhochschulabsolventinnen können im kooperativen 
Verfahren zugelassen werden. Dazu schließen die Fakultät Maschinenwesen und die beteiligte 
Fachhochschule eine Kooperationsvereinbarung ab. 

(4) Zur Promotion wird nicht zugelassen, wer 
1. die Voraussetzungen des Absatzes 1 oder Absatzes 2 nicht erfüllt, 
2. zwecks Aufzeigens von Promotionsmöglichkeiten Vermittler bzw. Vermittlerinnen gegen Ent-

gelt einschaltet oder eingeschaltet hat, 
3. im Zusammenhang mit dem Promotionsverfahren und seiner Vorbereitung Entgelte zahlt 

sowie Dienste unentgeltlich in Anspruch nimmt, die dem Sinn und Zweck eines Prüfungsver-
fahrens widersprechen, 

4. im Zusammenhang mit dem Promotionsverfahren und seiner Vorbereitung entgeltliche Leis-
tungen erbringt oder erbracht hat, die dem Sinn und Zweck eines Prüfungsverfahrens wider-
sprechen. 

(5) Über die Anerkennung der Gleichwertigkeit ausländischer Examina und Studienabschlüsse 
entscheidet der Promotionsausschuss unter Berücksichtigung von Äquivalenzabkommen. In 
Zweifelsfällen ist eine Stellungnahme des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und 
Kunst einzuholen. In Fällen, in denen Bewerbern und Bewerberinnen die Führung eines im Aus-
land erworbenen akademischen Grades in der Form eines deutschen zur Promotion berechti-
genden Grades genehmigt wurde, ist dieser Grad als gleichwertig anzuerkennen. 

(6) Die Zulassungsentscheidung ergeht im Rahmen der Entscheidung über die Annahme als 
Doktorand bzw. Doktorandin gemäß § 8. 

§ 7 
Eignungsfeststellung 

(1) Bewerber und Bewerberinnen, die nach den Vorschriften dieser Ordnung nur auf Grund 
einer positiven Eignungsfeststellung zur Promotion zugelassen werden können, müssen hierfür 
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eine schriftliche Ausarbeitung (Projektskizze) erstellen, die Aussagen zum Stand der Wissen-
schaft, die relevante Literatur, die Arbeitshypothesen in Bezug zum beabsichtigtem Promotions-
thema sowie einen Arbeitsplan enthält. Dazu ist vom fachlich zuständigen Hochschullehrer bzw. 
der fachlich zuständigen Hochschullehrerin der Fakultät, bei kooperativen Verfahren auch des in 
Aussicht genommenen wissenschaftlichen Betreuers bzw. der in Aussicht genommenen wissen-
schaftlichen Betreuerin der kooperierenden Einrichtung, eine schriftliche Stellungnahme (Votum) 
beim Promotionsausschuss einzureichen, die Aussagen zur Erfolgsaussicht sowie zu Umfang und 
Inhalten von zusätzlich zu erwerbenden Qualifikationen ausweisen soll. Die Entscheidung über 
eine grundsätzliche Eignung trifft der Promotionsausschuss auf der Grundlage des vorgelegten 
Votums und der eingereichten Projektskizze sowie auch unter Würdigung der nach dem Studien-
abschluss erworbenen zusätzlichen Qualifikationen. 

(2) Die Vorschrift nach Absatz 1 entfällt, wenn der Bewerber bzw. die Bewerberin die Aufnah-
me in eine Graduiertenschule nachweisen kann, an der die Fakultät insgesamt oder einzelne ih-
rer Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen beteiligt sind, und deren Satzung eine Bindung 
an die Promotionsordnung der Fakultät Maschinenwesen ausweist. In diesem Fall ist die Auf-
nahme durch den Sprecher bzw. die Sprecherin dieser Einrichtung unter Angabe von Umfang 
und Inhalten der bestehenden Verpflichtungen im Rahmen des Ausbildungsprogrammes sowie 
der bei der Aufnahme gegebenenfalls erteilten Auflagen schriftlich zu bestätigen. 

(3) Wurden die grundsätzliche Eignung nach Absatz 1 positiv beschieden oder die Aufnahme in 
eine Graduiertenschule nach Absatz 2 nachgewiesen, hat der Bewerber bzw. die Bewerberin zwei 
Fachprüfungen, die dem Thema der Dissertation nahestehen, mindestens mit der Note „gut“ im 
regulären Prüfungsversuch abzuschließen. Eine Wiederholung ist ausgeschlossen. Die Prüfungs-
gebiete müssen aus dem Modulangebot der Fakultät stammen und werden auf Empfehlung des 
in Aussicht genommenen wissenschaftlichen Betreuers bzw. der wissenschaftlichen Betreuerin 
der Fakultät durch den Promotionsausschuss festgelegt. Prüfungen, die im Zusammenhang mit 
der Aufnahme in eine Graduiertenschule erfolgreich absolviert wurden, können anerkannt wer-
den. Die Durchführung und Bewertung der Prüfungen erfolgt nach der einschlägigen Prüfungs-
ordnung. Abweichend hiervon können die Prüfungen mit Zustimmung des zuständigen Prüfers 
bzw. der zuständigen Prüferin auch mündlich und außerhalb der regulären Prüfungszeit abgelegt 
werden. 

(4) Kann die erforderliche Eignung nicht nachgewiesen werden, weil bereits entweder das er-
forderliche positive Votum nach Absatz 1 – respektive die Aufnahme in eine Graduiertenschule 
nach Absatz 2 – fehlt, oder hiernach die Voraussetzungen nach Absatz 3 nicht erfüllt werden, 
ergeht ein negativer Eignungsbescheid. 

§ 8 
Annahme als Doktorand bzw. Doktorandin 

(1) Wer die Zulassungsvoraussetzungen nach § 6 erfüllt und die Promotion an der Fakultät 
Maschinenwesen beabsichtigt, muss vor Aufnahme der Promotionsarbeit die Annahme als Dok-
torand bzw. Doktorandin beantragen. Ein Antrag auf Annahme als Doktorand bzw. Doktorandin 
ist die Äußerung der Absicht des Bewerbers bzw. der Bewerberin gegenüber der Fakultät, inner-
halb der nächsten sechs Jahre dort promovieren zu wollen. 

(2) Der Antrag ist schriftlich an den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende des Promotionsaus-
schusses zu richten. Mit dem Antrag sind einzureichen: 
1. das in Aussicht genommene Thema der Dissertation, 
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2. die schriftliche Bereitschaftserklärung eines Hochschullehrers bzw. einer Hochschullehrerin 
der Fakultät oder eines TUD Young Investigators, den Bewerber bzw. die Bewerberin bei der Er-
arbeitung der Dissertation wissenschaftlich gemäß Absatz 4 zu betreuen, 

3. der Nachweis der Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 6, 
4. ein tabellarischer und eigenhändig unterschriebener Lebenslauf mit Darstellung des wissen-

schaftlichen Werdegangs einschließlich urkundliche Nachweise über bereits absolvierte zu-
sätzliche Studien oder Examina in amtlich beglaubigter Form, 

5. eine schriftliche Erklärung über gegebenenfalls zurückliegende erfolglose Promotionsverfah-
ren, 

6. eine schriftliche Erklärung, dass diese Promotionsordnung anerkannt wird, 
7. die schriftliche Erklärung darüber, dass ein an die Fakultät zu übersendendes Führungszeug-

nis gemäß § 30 Abs. 5 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) bei der zuständigen Meldebehörde 
beantragt worden ist. 

(3) Der Promotionsausschuss befindet über die Annahme oder Ablehnung als Doktorand bzw. 
Doktorandin. Die Annahme als Doktorand bzw. Doktorandin ist abzulehnen, wenn die fachlichen 
Zulassungsvoraussetzungen nach § 6 nicht erfüllt sind. Die Annahme als Doktorand bzw. Doktor-
andin ist außerdem abzulehnen, wenn die persönlichen Voraussetzungen zur Führung eines Dok-
torgrades bei dem Bewerber bzw. der Bewerberin nicht vorliegen. Die Entscheidung ist auch un-
ter Würdigung des Führungszeugnisses nach Absatz 2 Nr. 7 zu treffen. Die Annahme kann mit 
der Erteilung von Auflagen gemäß § 9 verbunden werden. Im Falle der Annahme wird der Bewer-
ber bzw. die Bewerberin in die von der Fakultät zu führende Doktorandenliste aufgenommen; es 
entsteht ein Doktorandenverhältnis zwischen der Fakultät und dem Kandidaten bzw. der Kandi-
datin, der Bewerber bzw. die Bewerberin erhält den Status als Doktorand bzw. Doktorandin. Mit 
der Annahme als Doktorand bzw. Doktorandin ist der Kandidat bzw. die Kandidatin auf die 
„Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, zur Vermeidung wissenschaftlichen 
Fehlverhaltens und für den Umgang mit Verstößen“ zu verpflichten. 

(4) Die Betreuung des Doktoranden bzw. der Doktorandin erfolgt durch einen Hochschullehrer 
bzw. eine Hochschullehrerin, Außerplanmäßigen Professor bzw. Außerplanmäßige Professorin, 
Honorarprofessor bzw. Honorarprofessorin, Privatdozenten bzw. Privatdozentin oder TUD Young 
Investigator der Fakultät, bei kooperativen Verfahren auch durch einen Hochschullehrer bzw. 
Hochschullehrerin der kooperierenden Einrichtung (wissenschaftliche Betreuer bzw. wissen-
schaftliche Betreuerin). Zwischen dem wissenschaftlichen Betreuer bzw. der Betreuerin und dem 
Doktoranden bzw. der Doktorandin ist eine an den Empfehlungen der DFG bzw. der Graduier-
tenakademie der Technischen Universität Dresden orientierte Betreuungsvereinbarung abzu-
schließen. 

(5) Die Annahme als Doktorand bzw. Doktorandin kann widerrufen werden, wenn der Stand 
der Anfertigung der Dissertation oder die bis dahin vorliegenden Ergebnisse einen erfolgreichen 
Abschluss des Promotionsverfahrens nicht erwarten lassen. Dazu muss eine schriftliche Stel-
lungnahme des wissenschaftlichen Betreuers bzw. der wissenschaftlichen Betreuerin vorliegen. 
Vor dem Widerruf der Annahme als Doktorand bzw. Doktorandin ist dieser bzw. diese anzuhö-
ren. Die Entscheidung trifft der Promotionsausschuss spätestens nach sechs, nicht jedoch vor 
Ablauf von drei Jahren. Auch der Doktorand bzw. die Doktorandin kann nach seiner Annahme als 
Doktorand bzw. Doktorandin schriftlich gegenüber dem Dekan bzw. der Dekanin der Fakultät 
anzeigen, nicht mehr promovieren zu wollen. Alle oben genannten Fälle beenden das Dokto-
randenverhältnis mit der Fakultät und haben die ergebnislose Beendigung des Promotionsver-
fahrens zur Folge. Der Doktorand bzw. die Doktorandin ist von der Doktorandenliste zu strei-
chen. 
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(6) Die Annahme als Doktorand bzw. Doktorandin ist zwingende Voraussetzung für die Eröff-
nung des Promotionsverfahrens. Sie soll mindestens ein Jahr vor Eröffnung des Promotionsver-
fahrens erfolgen. 

§ 9 
Zusätzliche Studienleistungen 

(1) Für eine erfolgreiche Promotion können zusätzliche Studienleistungen in Form von Prü-
fungsleistungen als Auflagen zur Annahme als Doktorand bzw. Doktorandin festgelegt werden 
(Doktorandenstudium). Ziel ist es dabei, einerseits das Promotionsvorhaben inhaltlich zu fördern 
und andererseits eine breite fachliche Fundierung, insbesondere auf bisher noch nicht oder nur 
geringfügig abgedeckten Fachgebieten, zu gewährleisten. 

(2) Für Bewerber und Bewerberinnen, die nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 lit. a zur Promotion zugelassen 
wurden und im Studium mindestens 300 Leistungspunkte, aber weniger als 60 Leistungspunkte 
aus Fächern mit ingenieurwissenschaftlichen Inhalten oder weniger als 300 Leistungspunkte, 
aber mindestens 60 Leistungspunkte aus Fächern mit ingenieurwissenschaftlichen Inhalten er-
worben haben, soll der Umfang der geforderten zusätzlichen Studienleistungen in der Regel zwi-
schen 10 und 20 Leistungspunkte betragen. Für Bewerber und Bewerberinnen, die nicht die Vo-
raussetzungen des Satzes 1 erfüllen oder deren Zulassung zur Promotion gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 
lit. b durch eine positiv beschiedene Eignungsfeststellung erfolgte, kann der Umfang der zusätzli-
chen Studienleistungen bis 30 Leistungspunkte umfassen. Für Hochschulabschlüsse ohne Nach-
weis der erworbenen Leistungspunkte sind die urkundlich nachgewiesenen Semesterwochen-
stunden mit dem Faktor 1,2 in Leistungspunkte umzurechnen und die Vorschriften der Sätze 1 
und 2 sinngemäß anzuwenden 

(3) Liegt ein Bachelorgrad nach § 6 Abs. 2 vor, soll der Umfang der zusätzlichen Studienleis-
tungen bei einem Abschluss von 
1. mindestens 240 Leistungspunkten bis zu 30 Leistungspunkte, 
2. mindestens 210 Leistungspunkten bis zu 60 Leistungspunkte und 
3. mindestens 180 Leistungspunkten bis zu 90 Leistungspunkte  
umfassen. 

(4) Die Festlegung der zusätzlichen Studienleistungen erfolgt durch den Promotionsausschuss 
in Abstimmung mit dem wissenschaftlichen Betreuer bzw. der wissenschaftlichen Betreuerin. Sie 
sollen vorrangig aus mit dem nachgewiesenen Studienabschluss noch nicht oder nur geringfügig 
abgedeckten Fachgebieten stammen und aus dem Modulangebot der Technischen Universität 
Dresden, vorrangig aus dem der Fakultät Maschinenwesen, entnommen werden. Der Doktorand 
bzw. die Doktorandin kann Vorschläge einbringen. 

(5) Die als zusätzliche Studienleistungen festgelegten Prüfungsleistungen sind von Prüfern und 
Prüferinnen abzunehmen, die der Promotionsausschuss bestellt. Die Durchführung und Bewer-
tung der Prüfungsleistungen richtet sich nach der einschlägigen Prüfungsordnung, soweit nach-
stehend nichts Abweichendes festgelegt ist. 

(6) Sieht eine einschlägige Modulbeschreibung eine schriftliche Prüfung vor, kann diese mit 
Zustimmung des zuständigen Prüfers bzw. der zuständigen Prüferin auch mündlich und außer-
halb der regulären Prüfungszeit abgelegt werden. Ist nur eine Prüfungsleistung zu erbringen 
muss diese mindestens mit der Note „gut“ bestanden sein. Waren mehrere Prüfungsleistungen 
festgelegt, muss der mit dem Leistungspunkteanteil gewichtete Durchschnitt der Noten der Ein-
zelprüfungen mindestens die rechnerische Note 2,5 erreichen. Die förmliche Festsetzung einer 
Gesamtnote findet jedoch nicht statt. Die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen teilen die 
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Prüfer und Prüferinnen dem Vorsitzenden bzw. der Vorsitzenden des Promotionsausschusses 
mit. Wurden mehrere Prüfungsleistungen abgelegt, ermittelt der Vorsitzende bzw. die Vorsitzen-
de des Promotionsausschusses den rechnerischen Durchschnitt nach Satz 2. 

(7) Die zusätzlichen Studienleistungen sollen in der Regel innerhalb von drei Jahren nach der 
Annahme als Doktorand bzw. Doktorandin erbracht werden. Eine Wiederholung von nicht be-
standenen Prüfungsleistungen ist nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses nur einmal mög-
lich; es gilt § 8 Absatz 5. 

§ 10 
Statusvortrag 

(1) Vor der Eröffnung des Promotionsverfahrens hat der Bewerber bzw. die Bewerberin einen 
wissenschaftlichen Vortrag in deutscher oder englischer Sprache zum Stand der Forschung auf 
seinem bzw. ihrem Arbeitsgebiet (Statusvortrag) mit anschließender Fachdiskussion zu halten. 
Ziel dessen ist es, dass in der Dissertation angestrebte Fachgebiet fundiert aufzuarbeiten und die 
wesentlichen offenen Fragestellungen hieraus abzuleiten. Die Fachdiskussion kann dabei auch 
über das Kerngebiet des Dissertationsthemas hinausgehen und verwandte Themenbereiche ad-
ressieren. 

(2) Der Statusvortrag dauert höchstens 45 Minuten, die Gesamtdauer von Statusvortrag und 
Fachdiskussion soll 2 Stunden nicht überschreiten. Der Statusvortrag und die anschließende 
Fachdiskussion sind öffentlich und müssen eine Woche vor seinem Stattfinden in geeigneter Wei-
se angekündigt werden. Sie können auch im Rahmen eines Konferenzbeitrages oder eines lehr-
stuhlübergreifenden Doktorandenkolloquiums absolviert werden. Der wissenschaftliche Betreuer 
bzw. die wissenschaftliche Betreuerin muss anwesend sein. 

(3) Im Anschluss an den Statusvortrag und die Fachdiskussion bewertet der wissenschaftliche 
Betreuer bzw. die wissenschaftliche Betreuerin die Gesamtleistung des Doktoranden bzw. der 
Doktorandin mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ und teilt das Ergebnis dem Vorsitzenden 
bzw. der Vorsitzenden des Promotionsausschusses mit; dieser gibt das Ergebnis gegenüber dem 
Doktoranden bzw. der Doktorandin schriftlich bekannt. Wird der Statusvortrag nicht bestanden, 
kann er frühestens nach drei Monaten einmal wiederholt werden. Wird der Statusvortrag erneut 
nicht bestanden, hat dies die ergebnislose Beendigung des Promotionsverfahrens zur Folge. Der 
Doktorand bzw. die Doktorandin ist von der Doktorandenliste zu streichen. 

(4) Für Mitglieder einer Graduiertenschule gilt der Statusvortrag als erfolgreich absolviert, 
wenn die maßgebliche Ordnung dieser Einrichtung ein Kolloquium zum Arbeitsfortschritt aus-
weist und die ordnungsgemäße Wahrnehmung dieser Verpflichtung durch den Doktoranden 
bzw. die Doktorandin vom wissenschaftlichen Betreuer bzw. der wissenschaftlichen Betreuerin 
schriftlich bestätigt wird. Die Bestätigung ist mit dem Antrag auf Eröffnung des Promotionsver-
fahrens gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 2 einzureichen. 

§ 11 
Eröffnung des Promotionsverfahrens 

(1) Promotionsverfahren werden auf förmlichen Antrag des Doktoranden bzw. der Doktoran-
din eröffnet. Der Antrag auf Eröffnung eines Promotionsverfahrens ist schriftlich an den Vorsit-
zenden bzw. die Vorsitzende des Promotionsausschusses der Fakultät zu richten. Dem Antrag 
sind beizufügen: 
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1. ein tabellarischer und eigenhändig unterschriebener Lebenslauf mit Darstellung des wissen-
schaftlichen Werdegangs, 

2. der Bescheid über die Annahme als Doktorand bzw. Doktorandin gemäß § 8 in Kopie und der 
urkundliche Nachweis über die Erfüllung der dabei gegebenenfalls gemachten Auflagen, des 
erfolgreich erbrachten Statusvortrages und gegebenenfalls des erfolgreich durchgeführten 
Vorgezogenen Rigorosums, 

3. die Dissertation in fünf gebundenen Exemplaren im Format A4 einseitig bedruckt und einer 
elektronischen Version auf Datenträger sowie 15 gedruckte Exemplare und eine elektronische 
Version von Thesen in deutscher Sprache, 

4. ein Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Vorträge und Patente des Dokto-
randen bzw. der Doktorandin nach dem in der Anlage 1 beigefügten Muster, 

5. die schriftliche Erklärung des Doktoranden bzw. der Doktorandin nach dem in der Anlage 2 
beigefügten Muster, 

6. die schriftliche Erklärung darüber, dass ein an die Fakultät zu übersendendes Führungszeug-
nis gemäß § 30 Abs. 5 BZRG bei der zuständigen Meldebehörde beantragt worden ist. 

Ohne Anspruch auf Berücksichtigung können dem Antrag darüber hinaus Vorschläge für die Mit-
glieder der Promotionskommission, insbesondere für die Gutachter und Gutachterinnen, und 
gegebenenfalls für die Prüfer und Prüferinnen des Rigorosums beigefügt werden. Unterlagen, die 
dem Promotionsausschuss bereits vorliegen und keine Veränderungen erfordern, können als 
gültig anerkannt werden. 

(2) Die Rücknahme des Antrages auf Eröffnung eines Promotionsverfahrens durch den Dokto-
randen bzw. die Doktorandin ist statthaft, solange es noch nicht eröffnet wurde. Der Antrag gilt in 
diesem Fall als nicht gestellt. Zeigt der Doktorand bzw. die Doktorandin nach Eröffnung des Pro-
motionsverfahrens an, dieses nicht weiter durchführen zu wollen, hat dies die Beendigung des 
Promotionsverfahrens zur Folge und gilt als erfolgloser Promotionsversuch. Im Falle der Rück-
nahme des Antrages vor und nach der Eröffnung verbleibt die elektronische Version der Disserta-
tion und der Thesen in der Promotionsakte. Die gedruckten Exemplare werden dem Kandidaten 
bzw. der Kandidatin zurückgegeben. 

(3) Der Promotionsausschuss entscheidet über die Eröffnung des Promotionsverfahrens. Die 
Eröffnung ist abzulehnen, wenn die Erfüllung der gegebenenfalls mit der Annahme als Doktorand 
bzw. Doktorandin verbundenen Auflagen sowie die erfolgreiche Absolvierung des Statusvortra-
ges nicht nachgewiesen sind. Die Eröffnung des Promotionsverfahrens ist außerdem abzulehnen, 
wenn die persönlichen Voraussetzungen zur Führung eines Doktorgrades bei dem Doktoranden 
bzw. der Doktorandin nicht mehr vorliegen. Die Entscheidung ist auch unter Würdigung des Füh-
rungszeugnisses nach Absatz 1 Nr. 6 zu treffen. Die Eröffnung des Promotionsverfahrens ist 
schließlich abzulehnen, wenn Gründe vorliegen, die darüber hinaus zum Entzug des Doktorgra-
des führen würden. Wird das Promotionsverfahren aus Gründen nach Sätze 3 bis 5 nicht eröff-
net, gilt § 19. Mit der Eröffnung des Promotionsverfahrens bestellt der Promotionsausschuss 
neben der Promotionskommission auch die Gutachter und Gutachterinnen gemäß § 12 Abs. 4. 
Die Mitteilung über die Eröffnung des Promotionsverfahrens an den Doktoranden bzw. die Dok-
torandin gibt gleichzeitig Auskunft über die Zusammensetzung der Promotionskommission, über 
die Gutachter und Gutachterinnen und gegebenenfalls über die Prüfer und Prüferinnen des Rigo-
rosums. 

(4) Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende des Promotionsausschusses überweist das Promoti-
onsverfahren nach seiner Eröffnung an die Promotionskommission zu dessen Weiterführung. 
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§ 12 
Dissertation 

(1) Mit der Dissertation wird der Nachweis zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit erbracht. 
Sie soll einen bedeutenden Beitrag zur Forschung auf den durch die Fakultät Maschinenwesen 
vertretenen Wissenschaftsgebieten erbringen und muss neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
enthalten. 

(2) Die Dissertation ist in der Regel eine abgeschlossene Einzelarbeit des Doktoranden bzw. 
der Doktorandin. Sie kann auch aus gemeinschaftlicher Forschungsarbeit hervorgegangen sein. 
Eine von mehreren Autoren und Autorinnen verfasste wissenschaftliche Arbeit kann in Ausnah-
mefällen als Dissertation angenommen werden, sofern der individuelle Anteil des Doktoranden 
bzw. der Doktorandin deutlich kenntlich gemacht, abgrenzbar und bewertbar ist. Für die Auto-
renschaft gilt § 6 Abs. 1 und 2 der „Richtlinie zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, zur 
Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens und für den Umgang mit Verstößen“. 

(3) Die Dissertation soll in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Das zur Anferti-
gung verwendete Quellenmaterial sowie andere Hilfsmittel sind vollständig anzugeben. Arbeiten, 
die bereits früheren Prüfungen oder Graduierungen dienten, dürfen nicht als Dissertation ver-
wendet werden. Die Vorabveröffentlichung von Teilergebnissen der Dissertation bedarf der 
schriftlichen Zustimmung des wissenschaftlichen Betreuers bzw. der wissenschaftlichen Betreue-
rin. 

(4) Die Dissertation wird von zwei Gutachtern bzw. Gutachterinnen, in begründeten Fällen von 
drei Gutachtern bzw. Gutachterinnen bewertet, die für die wissenschaftlichen Fragestellungen 
der Dissertation ausgewiesen sind. Ein Gutachter bzw. eine Gutachterin muss ein gemäß § 60 
oder § 62 SächsHSFG berufener Professor bzw. eine berufene Professorin der Fakultät Maschi-
nenwesen sein. Der weitere bzw. die weitere oder die weiteren Gutachter und Gutachterinnen 
können Universitäts-, Fachhochschul-, Juniorprofessoren und Universitäts-, Fachhochschul-, Juni-
orprofessorinnen oder TUD-Young Investigators sein oder sie müssen mindestens habilitations-
adäquate Leistungen nachweisen. Für kooperative Promotionsverfahren ist ein Hochschullehrer 
bzw. eine Hochschullehrerin der kooperierenden Einrichtung als Gutachter bzw. Gutachterin zu 
bestellen. Bei der Bestellung der Gutachter bzw. Gutachterinnen ist sicherzustellen, dass der 
Doktorand bzw. die Doktorandin in den letzten drei Jahren vor der Eröffnung des Promotionsver-
fahrens zu mindestens einem Gutachter bzw. einer Gutachterin in keinem Dienst- oder Wei-
sungsverhältnis stand und mit diesem bzw. dieser im genannten Zeitraum keine gemeinsamen 
Veröffentlichungen publizierte. 

(5) Die Gutachter bzw. Gutachterinnen empfehlen der Promotionskommission in persönlichen 
und unabhängigen Gutachten die Annahme oder die Ablehnung der Arbeit als Dissertation. Wird 
die Annahme empfohlen, so ist die Dissertation von den Gutachtern bzw. Gutachterinnen mit 
den folgenden Prädikaten und differenzierenden Noten zu bewerten: 
 magna cum laude = sehr gut (1,0; 1,3) 
  = eine besonders anzuerkennende Leistung 
 cum laude = gut (1,7; 2,0; 2,3) 
  = eine gute Leistung 
 rite = befriedigend (2,7; 3,0) 

  = eine den Anforderungen genügende Leistung  
Wird die Annahme der Dissertation abgelehnt, so ist diese mit 
 non sufficit = nicht genügend 
  = eine nicht brauchbare Leistung 
zu bewerten. Das Gutachten des wissenschaftlichen Betreuers bzw. der wissenschaftlichen Be-
treuerin soll auch Aussagen zur Einhaltung der „Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftli-
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cher Praxis, zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens und für den Umgang mit Verstö-
ßen“ und bei experimentellen bzw. empirischen Teilen der Dissertation Aussagen zur Gewinnung 
und Qualität der Daten enthalten. 

(6) Die Gutachten sollen innerhalb von drei Monaten beim Vorsitzenden bzw. bei der Vorsit-
zenden der Promotionskommission eingehen. Verzögert sich die Erstellung der Gutachten trotz 
wiederholter Erinnerung über Gebühr, kann der Promotionsausschuss die Bestellung des säumi-
gen Gutachters bzw. der säumigen Gutachterin widerrufen und einen neuen Gutachter bzw. eine 
neue Gutachterin bestellen. 

(7) Empfiehlt ein Gutachter bzw. eine Gutachterin, die Dissertation an den Doktoranden bzw. 
die Doktorandin zur Ergänzung oder Umarbeitung zurückzugeben, so entscheidet darüber die 
Promotionskommission. Wird in der Promotionskommission hierüber keine Einigung erzielt, so 
zieht sie einen weiteren Hochschullehrer bzw. eine Hochschullehrerin als Gutachter bzw. Gutach-
terin hinzu, der auf ihren Vorschlag vom Promotionsausschuss bestellt wird. Die Promotions-
kommission kann eine angemessene Frist bis zu sechs Monaten zur Wiedereinreichung der 
überarbeiteten Dissertation festsetzen. Die Wiedereinreichung einer zurückgegebenen Disserta-
tion ist nur einmal möglich. Für eine wiedereingereichte Dissertation sind von den Gutachtern 
bzw. Gutachterinnen neue Gutachten bzw. Ergänzungen ihrer vorliegenden Gutachten anzufor-
dern. 

(8) Nach Eingang aller Gutachten wird die Dissertation für die Dauer von zwei Wochen im De-
kanat der Fakultät ausgelegt und die Auslage angezeigt. Hochschullehrer und Hochschullehrerin-
nen sowie Habilitierte der Fakultät haben das Recht, die Dissertation sowie die Gutachten ohne 
die Notenvorschläge einzusehen und innerhalb der Auslegefrist ihr persönliches Votum für oder 
gegen die Annahme der Dissertation anzumelden. Das Votum ist innerhalb von vierzehn Tagen 
an den Dekan bzw. die Dekanin oder den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende der Promotions-
kommission in schriftlicher Form einzureichen und zu begründen. Die Mitglieder des Fakultäts-
rates sind wie die Mitglieder der Promotionskommission und des Promotionsausschusses be-
rechtigt, die Gutachten einschließlich der Notenvorschläge einzusehen. Der Kandidat bzw. die 
Kandidatin hat das Recht, die Gutachten ohne die Notenvorschläge einzusehen. 

(9) Nach Ablauf der Auslegefrist entscheidet die Promotionskommission auf der Grundlage 
der Gutachten und der eingegangenen Voten über die Annahme oder Ablehnung der Dissertati-
on. Im Falle einer Annahme entscheidet die Promotionskommission zugleich über die endgültige 
Bewertung der Dissertation unter Verwendung der in Absatz 5 genannten Prädikate und deren 
differenzierenden Noten. Wird die Dissertation abgelehnt und damit mit „nicht genügend (non 
sufficit)“ bewertet, wird das Promotionsverfahren beendet; es gilt § 16 Abs. 1. Das elektronische 
Exemplar der nicht angenommenen Dissertation und der Thesen verbleibt mit den Gutachten in 
der Promotionsakte; die übrigen Exemplare werden dem Doktoranden bzw. der Doktorandin 
zurückgegeben. 

§ 13 
Rigorosum 

(1) Ist die Dissertation angenommen, hat der Doktorand bzw. die Doktorandin in einem nicht-
öffentlichen wissenschaftlichen Prüfungsgespräch (Rigorosum) sein bzw. ihr vertieftes Wissen auf 
dem Fachgebiet seiner bzw. ihrer Dissertation nachzuweisen. Das Rigorosum wird als mündliche 
Prüfung über die fachlichen Grundlagen des der Dissertation zugrundeliegenden Arbeitsgebietes 
(Hauptfach) und eines weiteren, davon berührten Fachgebietes (Nebenfach) durchgeführt. 
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(2) Den Termin für das Rigorosum setzt der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende der Promotions-
kommission nach Annahme der Dissertation fest und lädt den Doktoranden bzw. die Doktoran-
din hierzu in schriftlicher Form. Die Ladungsfrist beträgt zwei Wochen. Darüber hinaus lädt der 
Vorsitzende bzw. die Vorsitzende der Promotionskommission die Mitglieder der Promotions-
kommission ein. 

(3) Das Rigorosum wird vom Vorsitzenden bzw. der Vorsitzenden der Promotionskommission 
geleitet. Es ist in deutscher Sprache durchzuführen. Auf Antrag des Kandidaten bzw. der Kandida-
tin kann die Promotionskommission die Durchführung des Rigorosums in englischer Sprache 
zulassen. Der Antrag muss spätestens eine Woche vor dem Termin des Rigorosums bei dem Vor-
sitzenden bzw. der Vorsitzenden der Promotionskommission eingehen. Das Rigorosum wird von 
zwei Prüfern und Prüferinnen abgenommen, dem Prüfer bzw. der Prüferin für das Hauptfach 
und dem Prüfer bzw. der Prüferin für das Nebenfach. Als Prüfer bzw. Prüferin kann auch bestellt 
werden, wer Gutachter bzw. Gutachterin nach § 12 Abs. 4 ist, sofern er bzw. sie Mitglied der 
Technischen Universität Dresden ist. 

(4) Das Rigorosum ist nicht öffentlich. Die Mitglieder der Promotionskommission können dem 
Rigorosum beiwohnen und sind frageberechtigt. Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende der Pro-
motionskommission kann Fragen zurückweisen, die nicht auf die fachliche Ausrichtung des Dok-
toranden bzw. der Doktorandin auf dem einschlägigen Wissenschaftsgebiet oder den wissen-
schaftlichen Gegenstand seiner bzw. ihrer Dissertation bezogen sind. 

(5) Das Rigorosum dauert mindestens 45 Minuten, höchstens 60 Minuten. Dabei sollen zwei 
Drittel der Prüfungszeit auf das Hauptfach entfallen. Die Prüfer und Prüferinnen bewerten jede 
Teilprüfung mit einer Note gemäß § 12 Abs. 5. Das Bestehen des Rigorosums, für das jede Teil-
prüfung bestanden sein muss, ist Voraussetzung für die Durchführung der Verteidigung. Die Be-
wertung der bestandenen Teilprüfungen des Rigorosums wird dem Doktoranden bzw. der Dok-
torandin nach Abschluss der Verteidigung bekannt gegeben. Wurde das Rigorosum in einer oder 
in beiden Teilprüfungen nicht bestanden, wird dies dem Doktoranden bzw. der Doktorandin un-
mittelbar im Anschluss an das Rigorosum bekanntgegeben. In diesem Fall ist das Rigorosum ins-
gesamt zu wiederholen; es gilt §17 Absatz 2. 

(6) Der wesentliche Verlauf des Rigorosums ist durch einen vom Vorsitzenden bzw. von der 
Vorsitzenden der Promotionskommission zu bestellenden Protokollanten bzw. Protokollantin, in 
der Regel ist dies ein akademischer Mitarbeiter bzw. eine akademische Mitarbeiterin des Institu-
tes, dem auch der wissenschaftliche Betreuer bzw. die wissenschaftliche Betreuerin angehört, zu 
protokollieren. Das Protokoll ist vom Protokollführer bzw. der Protokollführerin und vom Vorsit-
zenden bzw. der Vorsitzenden der Promotionskommission zu unterschreiben und in die Promo-
tionsakte aufzunehmen. 

§ 14 
Vorgezogenes Rigorosum 

(1) Das Rigorosum kann durch das sogenannte Vorgezogene Rigorosum ersetzt werden. Hier-
für hat der Doktorand bzw. die Doktorandin entweder 
1. den Erwerb von zusätzlichen Qualifikationen im Umfang von mindestens zwölf Leistungs-

punkten aus mindestens zwei Fächern, die nicht bereits Bestandteil des Hochschulstudiums, 
der Eignungsfeststellungsprüfung gemäß § 7 Abs. 3 oder der zusätzlichen Studienleistungen 
gemäß § 9 waren, oder 

2. die erfolgreiche Teilnahme an einem Ausbildungsprogramm einer Graduiertenschule gemäß 
Absatz 4 



15 

mit dem Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens nachzuweisen. Die nach Absatz 1 Satz 2 
Nr. 1 zu erbringenden Prüfungsleistungen sind vom Bewerber bzw. der Bewerberin beim Promo-
tionsausschussvorsitzenden bzw. der Promotionsausschussvorsitzenden zu beantragen und 
durch den Promotionsausschuss zu genehmigen. Der Antrag kann erst gestellt werden, wenn alle 
im Zusammenhang mit der Annahme als Doktorand bzw. Doktorandin erteilten Auflagen erfüllt 
sind. Den Nachweis dafür hat der Doktorand bzw. die Doktorandin dem Antrag beizufügen. Wird 
der Antrag abgelehnt, kann der Doktorand bzw. die Doktorandin einmalig einen neuen Antrag 
stellen oder das Rigorosum nach § 13 ablegen. 

(2) Die Prüfungsleistungen nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 sollen aus dem Modulangebot der Tech-
nischen Universität Dresden, vorrangig aus dem der Fakultät Maschinenwesen, entnommen 
werden. Die Durchführung und Bewertung der Prüfungsleistungen richtet sich nach der ein-
schlägigen Prüfungsordnung, sofern nachfolgend nichts Abweichendes festgelegt ist. Sehen die 
einschlägigen Modulprüfungen schriftliche Prüfungsleistungen vor, können diese auch mündlich 
und außerhalb der regulären Prüfungszeit abgelegt werden. Außerdem sind alle mündlichen 
Prüfungen von zwei Prüfern und Prüferinnen oder einem Prüfer bzw. einer Prüferin in Anwesen-
heit eines Mitgliedes des Promotionsausschusses abzunehmen. Die Prüfer und Prüferinnen, die 
den Anforderungen nach § 8 Absatz 4 entsprechen müssen, werden vom Promotionsausschuss 
bestellt. Die Prüfungsergebnisse sind dem Vorsitzenden bzw. der Vorsitzenden des Promotions-
ausschusses durch die Prüfer und Prüferinnen unverzüglich mitzuteilen. Für den Ersatz des Rigo-
rosums müssen alle Prüfungsleistungen im Erstversuch mindestens mit der Note „gut“ bestan-
den sein; eine Wiederholung ist ausgeschlossen. Prüfungsleistungen, die länger als ein Jahr vor 
Eröffnung des Promotionsverfahrens abgelegt wurden, sind nicht berücksichtigungsfähig. 

(3) Im Falle des Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 wird das Rigorosum ersetzt, wenn das Ausbildungspro-
gramm im Rahmen der Graduiertenschule mindestens mit der Gesamtnote „gut“ absolviert wur-
de und der Umfang der darin erworbenen fachspezifischen Zusatzqualifikation mindestens zehn 
Semesterwochenstunden oder zwölf Leistungspunkte beträgt. Art und Umfang der fachspezifi-
schen Zusatzqualifikationen müssen aus dem Zeugnis der Graduiertenschule ersichtlich sein 
oder durch die Einrichtung gesondert bestätigt werden und inhaltlich die Voraussetzungen des 
Absatz 1 Satz Nr. 1 erfüllen. 

(4) Kann der erforderliche Nachweis nach den Absätzen 1, 3 und 4 nicht erbracht werden, hat 
der Doktorand bzw. die Doktorandin das Rigorosum nach § 13 abzulegen. 

§ 15 
Verteidigung 

(1) Ist die Dissertation angenommen und das Rigorosum bestanden, hat der Doktorand bzw. 
die Doktorandin die mit der Dissertation erzielten Ergebnisse in einem öffentlichen Vortrag dar-
zustellen und sich in einer anschließenden wissenschaftlichen Diskussion Fragen aus dem Audi-
torium zur Verteidigung seiner Ergebnisse zu stellen (Verteidigung). 

(2) Den Termin für die Verteidigung setzt der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende der Promoti-
onskommission nach Annahme der Dissertation fest und lädt den Doktoranden bzw. die Doktor-
andin hierzu in schriftlicher Form. Die Ladungsfrist beträgt mindestens zwei Wochen. Darüber 
hinaus lädt der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende der Promotionskommission die Mitglieder der 
Promotionskommission ein und gibt den Termin der Verteidigung öffentlich bekannt. Im Fall des 
Nichtbestehens des Rigorosums wird der Termin der Verteidigung aufgehoben. 

(3) Die Verteidigung wird vom Vorsitzenden bzw. der Vorsitzenden der Promotionskommission 
geleitet. Sie ist in deutscher Sprache durchzuführen. Im Einvernehmen mit der Promotionskom-
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mission kann die Durchführung der Verteidigung in englischer Sprache erfolgen, wenn der Dok-
torand bzw. die Doktorandin dies rechtzeitig bei dem Vorsitzenden bzw. der Vorsitzenden der 
Promotionskommission beantragt. Der Vortrag des Doktoranden bzw. der Doktorandin soll min-
destens 20 Minuten und höchstens 30 Minuten dauern, die Verteidigung insgesamt zwei Stunden 
nicht überschreiten. In der wissenschaftlichen Diskussion sind alle Anwesenden frageberechtigt. 
Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende der Promotionskommission kann Fragen zurückweisen, die 
nicht auf die fachliche Ausrichtung des Doktoranden bzw. der Doktorandin oder den wissen-
schaftlichen Gegenstand seiner bzw. ihrer Dissertation bezogen sind. Sofern vom Bewerber bzw. 
von der Bewerberin im Zusammenhang mit der Wahrnehmung seines bzw. ihres Rechtes auf 
Einsichtnahme in die Gutachten gemäß § 12 Abs.8 kein Einwand erhoben wurde, können die 
Gutachter und Gutachterinnen auf der Grundlage ihrer Gutachten eine Würdigung der wissen-
schaftlichen Leistung des Kandidaten bzw. der Kandidatin ohne Bekanntgabe der Benotung wäh-
rend der Verteidigung vortragen. 

(4) Unverzüglich nach der Verteidigung entscheidet die Promotionskommission, ob der Dokto-
rand bzw. die Doktorandin die Verteidigung bestanden hat und bewertet diese mit den in § 12 
Abs. 5 genannten Prädikaten und differenzierenden Noten. Wurde die Verteidigung nicht be-
standen, ist diese mit „nicht genügend (non sufficit)“ zu bewerten; es gilt § 17 Abs. 2. 

(5) Der wesentliche Verlauf der Verteidigung ist durch einen bzw. eine vom Vorsitzenden bzw. 
von der Vorsitzenden der Promotionskommission zu bestellenden Protokollanten bzw. Protokol-
lantin, in der Regel ist dies ein akademischer Mitarbeiter bzw. eine akademische Mitarbeiterin 
des Institutes, dem auch der wissenschaftliche Betreuer bzw. die wissenschaftliche Betreuerin 
angehört, zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Protokollanten bzw. von der Protokollantin 
und vom Vorsitzenden bzw. der Vorsitzenden der Promotionskommission zu unterschreiben und 
in die Promotionsakte aufzunehmen. 

§ 16 
Gesamtbewertung 

(1) Wurden die Dissertation und die Verteidigung bestanden, legt die Promotionskommission 
in nichtöffentlicher Sitzung im Anschluss an die Verteidigung mit Mehrheitsbeschluss der anwe-
senden Mitglieder das Gesamtprädikat für das Promotionsverfahren fest. Dabei sind die Prädika-
te nach § 12 Abs. 5 zu verwenden. Bei der Ermittlung des Gesamtprädikates sollen in der Regel 
das endgültige Ergebnis der Dissertation nach § 12 Abs. 9 zu zwei Dritteln und das Ergebnis der 
Verteidigung nach § 14 Abs. 4 zu einem Drittel eingehen. 

(2) Wurden die Dissertation von allen Gutachtern und Gutachterinnen sowie die Verteidigung 
mit „magna cum laude“ (sehr gut) bewertet und hat der Doktorand bzw. die Doktorandin außer-
gewöhnliche wissenschaftliche Leistungen nachgewiesen, dann kann das Gesamtprädikat „sum-
ma cum laude“ (Mit Auszeichnung) vergeben werden. Für die Vergabe dieses Gesamtprädikates 
müssen die Dissertation durch alle Gutachter und Gutachterinnen, die Verteidigung und die ein-
zelnen Prüfungsleistungen des Rigorosums mit der differenzierenden Note 1,0 bewertet worden 
sein. Im Falle der Durchführung des Vorgezogenen Rigorosums gilt dies auch für die einzelnen 
Prüfungsleistungen nach § 14 Abs. 3 oder die Abschlussnote der Ausbildung an der Graduierten-
schule gemäß § 14 Abs. 4. Außergewöhnliche wissenschaftliche Leistungen werden in der Regel 
durch Veröffentlichungen mit Qualitätssicherungssystem, Patente, Projektinitiierung oder eigen-
ständige Forschungsverantwortung nachgewiesen. 

(3) Die erreichten Ergebnisse und die Gesamtnote sind dem Bewerber bzw. der Bewerberin 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit sofort zur Kenntnis zu geben. Im Falle der Bekanntgabe des 
Gesamtprädikates „summa cum laude“ geschieht dies unter dem Vorbehalt der Bestätigung des 
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Promotionsausschusses. Der erfolgreiche Abschluss ist der Öffentlichkeit bekannt zu geben. Im 
Fall einer Nichtbestätigung des Gesamtprädikates informiert der Vorsitzende bzw. die Vorsitzen-
de des Promotionsausschusses den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende der Promotionskommis-
sion über die Gründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Der Vorsitzende bzw. die Vorsit-
zende der Promotionskommission gibt dies dem Doktoranden bzw. der Doktorandin zusammen 
mit der Feststellung des Gesamtprädikates „magna cum laude“ bekannt und informiert die Mit-
glieder der Promotionskommission entsprechend. 

§ 17 
Wiederholung nicht bestandener Promotionsleistungen 

(1) Nach Beendigung des Promotionsverfahrens gemäß § 12 Abs. 9 in Folge der Ablehnung der 
Dissertation kann der Doktorand bzw. die Doktorandin einen weiteren Promotionsversuch absol-
vieren. Hierzu kann er bzw. sie frühestens nach einem halben Jahr einen neuen Antrag auf Eröff-
nung des Promotionsverfahrens gemäß § 11 stellen. Mit dem Antrag ist eine andere Dissertation 
oder eine grundlegend überarbeitete Fassung der ersten Arbeit mit dem gleichen Thema einzu-
reichen. Im Falle der Eröffnung des Promotionsverfahrens soll diejenige Promotionskommission 
bestellt werden, die bereits im ersten Promotionsversuch eingesetzt war. Wird auch das zweite 
Promotionsverfahren erfolglos beendet, sind weitere Promotionsgesuche an die Fakultät unzu-
lässig. 

(2) Wird das Rigorosum oder die Verteidigung nicht bestanden, können diese auf Antrag des 
Doktoranden bzw. der Doktorandin im gleichen Promotionsverfahren einmal innerhalb eines 
Jahres wiederholt werden. Der Antrag kann frühestens nach drei Monaten gestellt werden. Wird 
die Wiederholung nicht bestanden oder nicht fristgemäß durchgeführt, wird das Promotionsver-
fahren beendet. 

§ 18 
Veröffentlichung der Dissertation 

(1) Der Bewerber bzw. die Bewerberin ist verpflichtet, innerhalb einer Frist von einem Jahr die 
angenommene und genehmigte Dissertation in angemessener Weise der wissenschaftlichen 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

(2) Diese Verpflichtung kann der Bewerber bzw. die Bewerberin durch die eigene Auswahl aus 
den folgenden Möglichkeiten erfüllen: 
1. Übergabe von sechs Exemplaren in gedruckter und gebundener Form an die Sächsische Lan-

desbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) und einem Exemplar an den 
Betreuer bzw. die Betreuerin sowie zusätzliche elektronische Publikation im Internet nach den 
Richtlinien SLUB; 

2. Übergabe von sechs Exemplaren einer von einem gewerblichen Verleger angefertigten und 
vertriebenen Fassung an die SLUB sowie einem Exemplar an den Betreuer bzw. die Betreue-
rin, wenn die Auflagenhöhe mindestens 150 Exemplare beträgt und zumindest auf der Rück-
seite des Titelblattes die Übereinstimmung mit der Dissertation unter Angabe des Titels sowie 
Ort und Zeit der Promotion ausgewiesen ist; 

3. Übergabe von zehn Exemplaren in gedruckter und gebundener Form an die SLUB und einem 
Exemplar an den Betreuer bzw. die Betreuerin. 

(3) Wird eine angenommene Dissertation von einem Mitglied der Promotionskommission in 
einzelnen ihrer Teile beanstandet, so kann der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende der Promotions-
kommission nach erfolgreichem Abschluss des Promotionsverfahrens Auflagen zur Verbesserung 
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erteilen. Art und Umfang der Mängel sowie Festlegungen zum Nachweis ihrer Beseitigung sind 
dem Doktoranden bzw. der Doktorandin unmittelbar nach der Verteidigung mitzuteilen und in 
der Promotionsakte zu vermerken. Mit der Vorlage des urkundlich bestätigten Nachweises über 
die Behebung der Beanstandungen gemäß getroffener Festlegungen gilt die Dissertation als ge-
nehmigt. 

(4) Im besonders zu begründenden Ausnahmefall kann der Promotionsausschuss auf Antrag 
des Doktoranden bzw. der Doktorandin eine Überschreitung der Abgabefrist erlauben. Wird die 
gesetzte Frist schuldhaft versäumt, so erlöschen alle im Promotionsverfahren erworbenen Rech-
te. Das Verfahren wird ohne die Verleihung des akademischen Grades beendet. Der Vorsitzende 
des Promotionsausschusses hat den Bewerber bzw. die Bewerberin hiervon schriftlich in Kennt-
nis zu setzen. 

§ 19 
Abschluss des Promotionsverfahrens 

(1) Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende der Promotionskommission empfiehlt nach positi-
vem Verlauf des Promotionsverfahrens dem Promotionsausschuss die Verleihung des jeweiligen 
akademischen Grades nach § 2 Abs. 1 oder Abs. 2. Der Promotionsausschuss veranlasst die Aus-
fertigung der Promotionsurkunde und die Streichung des Doktoranden bzw. der Doktorandin 
von der Doktorandenliste. 

(2) Die Promotionsurkunde enthält neben Namen, Vornamen, akademischen Grad, Geburts-
tag und -ort des Doktoranden bzw. der Doktorandin den Titel der Dissertation, den zu verleihen-
den akademischen Grad und die Gesamtnote. Sie wird auf den Tag der Verteidigung ausgestellt 
und trägt die Unterschrift des Rektors bzw. der Rektorin und des Dekans bzw. der Dekanin der 
Fakultät sowie das Siegel der Technischen Universität Dresden. 

(3) In einer dem Anlass gemäßen Form überreicht der Dekan bzw. die Dekanin der Fakultät 
dem Doktoranden bzw. der Doktorandin die Urkunde, sobald die Ablieferung der Pflichtexempla-
re gemäß § 17 vom Promotionsausschuss bestätigt worden ist. Damit ist das Promotionsverfah-
ren abgeschlossen. Der Abschluss des Verfahrens ist der Fakultätsöffentlichkeit bekannt zu ge-
ben. 

(4) Nach Abschluss des Promotionsverfahrens ist der Doktorand bzw. die Doktorandin berech-
tigt, den mit der Urkunde verliehenen akademischen Grad zu führen. 

§ 20 
Abbruch des Promotionsverfahrens 

(1) Das Promotionsverfahren kann jederzeit nach der Entscheidung über die Annahme als 
Doktorand bzw. Doktorandin ergebnislos beendet werden, wenn Tatsachen bekannt werden, die 
die Verleihung des akademischen Grades ausschließen. Dies gilt insbesondere für die Täuschung 
beim Nachweis von Zulassungsvoraussetzungen oder Promotionsleistungen sowie für Umstän-
de, die die persönlichen Voraussetzungen des Kandidaten bzw. der Kandidatin zur Führung des 
Doktorgrades betreffen. Mit der ergebnislosen Beendigung des Promotionsverfahrens erlöschen 
alle Rechtspositionen und Ansprüche, die der Doktorand bzw. die Doktorandin bis dahin im Pro-
motionsverfahren erworben hat. Er ist von der Doktorandenliste zu streichen. Die Entscheidung 
über die Beendigung trifft der Promotionsausschuss nach pflichtgemäßem Ermessen. 
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(2) Vor der ergebnislosen Beendigung des Promotionsverfahrens ist der Doktorand bzw. die 
Doktorandin anzuhören. In Fällen des Verdachtes auf wissenschaftliches Fehlverhalten gelten für 
das Verfahren die Vorschriften der „Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, zur 
Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens und für den Umgang mit Verstößen“. 

§ 21 
Entzug des akademischen Grades 

(1) Die Verleihung des Doktorgrades ist zu widerrufen, wenn der Doktorand bzw. die Dokto-
randin beim Nachweis der Zulassungsvoraussetzungen oder bei der Erbringung der Promotions-
leistungen getäuscht hat oder darüber hinaus Tatsachen bekannt werden, die eine Verleihung 
des Doktorgrades ausgeschlossen hätten. Die Entscheidung trifft der Promotionsausschuss. 

(2) Waren die fachlichen Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion nicht erfüllt, ohne 
dass der Doktorand bzw. die Doktorandin hierüber täuschen wollte und wird diese Tatsache erst 
nach Verleihung des akademischen Grades bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Promotionsleistungen geheilt. 

(3) In Fällen des Verdachtes auf wissenschaftliches Fehlverhalten gelten für das Verfahren die 
Vorschriften der „Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, zur Vermeidung wis-
senschaftlichen Fehlverhaltens und für den Umgang mit Verstößen“. 

§ 22 
Gemeinsame Internationale Promotionsverfahren 

Die Promotion kann auch im Rahmen eines gemeinsamen internationalen Promotionsverfah-
rens erfolgen, soweit die Fakultät Maschinenwesen oder einzelne ihrer Hochschullehrer und 
Hochschullehrerinnen hieran beteiligt sind. Hierfür können ergänzende Regelungen getroffen 
werden. Dabei ist sicherzustellen, dass der Doktorand bzw. die Doktorandin die nach dieser 
Promotionsordnung geforderte Qualifikation erwirbt und nachweist. Im Zweifelsfall entscheidet 
der Promotionsausschuss, ob diese Gleichwertigkeit vorliegt. 

§ 23 
Ehrenpromotion 

(1) Mit der Verleihung des Doktoringenieur honoris causa gemäß § 2 Abs. 3 können Persön-
lichkeiten geehrt werden, die sich besondere Verdienste um Wissenschaft und Technik auf den 
Gebieten des Maschinenbaus, der Verfahrenstechnik oder der Werkstoffwissenschaft erworben 
haben und darüber hinaus der Fakultät besonders verbunden sind. Die zu ehrende Persönlich-
keit darf nicht hauptamtlich an der Technischen Universität Dresden tätig sein. 

(2) Ein Antrag auf Verleihung des Doktoringenieur honoris causa kann durch mindestens zwei 
Professoren und Professorinnen der Fakultät mit hinreichender Begründung an den Fakultätsrat 
gestellt werden. Eine, vom diesen einzusetzende Promotionskommission, der die Antragsteller 
und Antragstellerinnen nicht angehören, prüft die Verdienste des zu Ehrenden bzw. der zu Eh-
renden, holt mindestens zwei weitere Gutachten ein und unterbreitet dem Fakultätsrat einen 
Entscheidungsvorschlag. 

(3) Der Fakultätsrat entscheidet in geheimer Abstimmung über den Antrag. 
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(4) Der Beschluss des Fakultätsrates über die Verleihung des Doktoringenieur honoris causa 
ist vom Senat zu bestätigen. 

(5) Die Verleihung des Doktoringenieur honoris causa ist durch die Aushändigung einer vom 
Rektor bzw. von der Rektorin und vom Dekan bzw. von der Dekanin unterzeichneten Urkunde in 
einer dem Anlass entsprechenden würdigen Form zu vollziehen. In der Urkunde sind die Gründe 
und Verdienste in einer Kurzfassung zu nennen. Die Verleihung des Doktors ehrenhalber voll-
zieht der Rektor bzw. die Rektorin. Der Rektor bzw. die Rektorin kann dieses Recht dem Dekan 
bzw. der Dekanin der Fakultät übertragen. 

(6) Die Verleihung des Doktoringenieur honoris causa ist dem Sächsischen Staatsminister bzw. 
der Sächsischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst anzuzeigen. 

§ 24 
Doktorjubiläum 

Die Fakultät kann die 50. Wiederkehr der Verleihung des Doktorgrades würdigen, wenn dies 
mit Rücksicht auf die besonderen wissenschaftlichen Verdienste, die besonders enge Verknüp-
fung des zu Ehrenden bzw. der zu Ehrenden mit der Fakultät oder der Technischen Universität 
Dresden als Ganzes, angebracht erscheint. Über die Wahl des Anlasses und die Form der Ehrung 
entscheidet der Fakultätsrat. 

§ 25 
Inkrafttreten und Übergangsregelungen 

(1) Diese Ordnung tritt einen Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der TU Dresden in Kraft. Mit In-Kraft-Treten dieser Ordnung tritt die Promotionsord-
nung der Fakultät Maschinenwesen vom 1. Juli 2001 außer Kraft. 

(2) Alle nach ihrem Inkrafttreten neu eröffneten Promotionsvorhaben sind auf der Grundlage 
dieser Ordnung durchzuführen. Alle anderen Verfahren werden auf Grundlage der Promotions-
ordnung vom 1. Juli 2001 oder auf Antrag nach dieser Ordnung fortgeführt und beendet. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Maschinenwesen vom 
16. August 2017 und der Genehmigung des Rektorats vom 27. Februar 2018 

Dresden, den 22. März 2018 

Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 

Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 
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Anlage 1: 
Liste der wissenschaftlichen Beiträge 

A) Veröffentlichungen mit wissenschaftlicher Qualitätssicherung 

im Web of Science (ISI-Standard) gelistete Beiträge 
angenommene, aber noch nicht veröffentlichte Arbeiten 
Buchveröffentlichungen 

B) Andere Veröffentlichungen 

Beiträge in Periodika  
Beiträge in Monographien  
Beiträge in Konferenzbänden 

C) Vorträge 

Internationale Tagungen 
Nationale Tagungen mit internationaler Beteiligung  
Nationale Tagungen, Workshops, Kolloquien 

D) Patente und Patentbeteiligungen 

Erteilte Patente 
Angemeldete Patente 

Ort, Datum 

Unterschrift des Doktoranden bzw. der Doktorandin 
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Anlage 2: 
Erklärungen zur Eröffnung des Promotionsverfahrens 

1. Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe Dritter und ohne 
Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe; die aus fremden Quellen 
direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. 

2. Bei der Auswahl und Auswertung des Materials sowie bei der Herstellung des Manuskripts 
habe ich Unterstützungsleistungen von folgenden Personen erhalten:  
• …  
• …   

3. Weitere Personen waren an der geistigen Herstellung der vorliegenden Arbeit nicht beteiligt. 
Insbesondere habe ich nicht die Hilfe eines kommerziellen Promotionsberaters bzw. einer kom-
merziellen Promotionsberaterin in Anspruch genommen. Dritte haben von mir weder unmittel-
bar noch mittelbar geldwerte Leistungen für Arbeiten erhalten, die im Zusammenhang mit dem 
Inhalt der vorgelegten Dissertation stehen. 

4. Die Arbeit wurde bisher weder im Inland noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form ei-
ner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und ist auch noch nicht veröffentlicht worden. 

5. Ich bestätige, dass ich die Promotionsordnung der Fakultät Maschinenwesen der Technischen 
Universität Dresden anerkenne. 

Ort, Datum 

Unterschrift des Doktoranden bzw. der Doktorandin 
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Verlängerung der Anerkennung der Life Science Inkubator Sachsen GmbH & Co. KG 
als An-Institut der TU Dresden (veröffentlicht in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der TU Dresden Nr. 02/2013 vom 03.05.2013, S.4, geändert in den Amtlichen Bekannt-
machungen der TU Dresden Nr.07/2014 vom 19.11.2014, S. 56) 

Das Rektorat hat in seiner Sitzung am 09. Januar 2018 beschlossen, die Zusammenarbeit mit der 
Life Science Inkubator Sachsen GmbH & Co. KG (LSI Sachsen) als An-Institut weiterzuführen. Die 
Vereinbarung über die Zusammenarbeit wurde bis zum 31.12.2020 geschlossen. 

Kontaktadresse: 

LSI Sachsen GmbH & Co. KG 
Am Tatzberg 47 
01307 Dresden 
Telefon:  0351/7965380 
Fax:        0351/7965377 
Email:   striggow@life-science-inkubator.de 
Internet:  www.life-science-inkubator.de 
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Technische Universität Dresden 
Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik 
Fakultät Maschinenwesen 

Satzung 
zur Änderung der Prüfungsordnung 

für den Diplomstudiengang Regenerative Energiesysteme 

Vom 18. März 2018 

Aufgrund des § 34 Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3) erlässt die Technische Universität 
Dresden die nachfolgende Änderungssatzung. 

Artikel 1 
Änderung der Prüfungsordnung 

Die Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang Regenerative Energiesysteme vom 
18. Dezember 2014 (Amtliche Bekanntmachungen der TU Dresden Nr. 08/2014 vom 
19. Dezember 2014, S. 174) wird wie folgt geändert: 
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 12 wie folgt gefasst: „§ 12 Versäumnis, Rücktritt, 

Täuschung, Ordnungsverstoß, Verzicht“ 
2. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: „§ 12 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, 
Ordnungsverstoß, Verzicht“ 

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: „(5) Erklärt die bzw. der Studierende gegenüber dem 
Prüfungsamt schriftlich den Verzicht auf das Absolvieren einer Prüfungsleistung, so gilt 
diese Prüfungsleistung im jeweiligen Prüfungsversuch als mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet. Der Verzicht ist unwiderruflich und setzt die Zulassung nach § 4 voraus.“ 

3. § 13 Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben. 
4. § 15 Absatz 1 Satz 4 bis 6 wird aufgehoben. 

Artikel 2 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Änderungssatzung tritt am 1. Mai 2018 in Kraft und wird in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. Sie gilt für alle im 
Diplomstudiengang Regenerative Energiesysteme immatrikulierten Studierenden. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Elektrotechnik und 
Informationstechnik vom 21. Februar 2018 und des Fakultätsrates der Fakultät Maschinenwesen 
vom 21. Februar 2018 und der Genehmigung des Rektorates vom 13. März 2018. 

Dresden, den 18. März 2018 

Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 

Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 
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Technische Universität Dresden 
Center for Molecular and Cellular Bioengineering (CMCB) 

Ordnung über die Feststellung der Eignung im 
konsekutiven Masterstudiengang Nanobiophysics 

(Eignungsfeststellungsordnung) 

Vom 22. März 2018 

Aufgrund von § 13 Abs. 4 und § 17 Abs. 10 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBL. S 349, 354) geändert worden ist, erlässt die Technische 
Universität Dresden die folgende Eignungsfeststellungsordnung als Satzung:  

Inhaltsübersicht 

§ 1  Geltungsbereich 
§ 2  Zugangsvoraussetzungen 
§ 3  Zugangsausschuss 
§ 4  Antrag und Fristen 
§ 5  Nachweis und Feststellung der besonderen Eignung 
§ 6  Eignungsgespräch 
§ 7  Eignungsbescheid 
§ 8  Inkrafttreten und Veröffentlichung 
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§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Ordnung regelt auf der Grundlage der Vorschriften des Sächsischen 
Hochschulfreiheitsgesetzes die Art und Feststellung der Zugangsvoraussetzungen 
(Eignungsfeststellung) für den konsekutiven Masterstudiengang Nanobiophysics an der 
Technischen Universität Dresden. 

§ 2 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) Gemäß § 3 der Studienordnung für den konsekutiven Master-Studiengang Nanobiophysics 
wird zum Studium zugelassen, wer die erforderliche Eignung (Qualifikation) für das 
Masterstudium Nanobiophysics besitzt. 

(2) Qualifiziert und damit zugangsberechtigt im Sinne des Absatzes 1 ist, wer 
1. einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss auf einem naturwissenschaftlichen 

(in der Regel Physik oder Biophysik) oder ingenieurwissenschaftlichen Gebiet (in der Regel 
Nanotechnologie), oder einen anderen Hochschulabschluss in einem Studiengang mit 
vergleichbaren Vorkenntnissen insbesondere in Höherer Mathematik nachweist, 

2. die englische Sprache auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
für Sprachen sicher beherrscht. Der Nachweis erfolgt anhand des Ergebnisses eines 
international angebotenen Tests (vorzugsweise IELTS: 6.5, TOEFL: 92 Punkte internet-based 
Test). Von dieser Nachweispflicht ausgenommen sind Bewerberinnen und Bewerber, deren 
Muttersprache Englisch ist. 

3. den Nachweis seiner besonderen Eignung zum Studium im Masterstudiengang 
Nanobiophysics gemäß § 5 erbringt.  

§ 3 
Zugangsausschuss 

Zuständig für die Feststellung der Zugangsberechtigung der Bewerberinnen und Bewerber 
(Eignungsfeststellung) nach dieser Ordnung ist ein Zugangsausschuss, der von der Direktorin 
bzw. vom Direktor des CMCB für den jeweiligen Bewerbungszeitraum eingesetzt wird; der 
Fakultätsrat Physik hat für eines seiner Mitglieder, die Studienkommission hat für die übrigen 
Mitglieder ein Vorschlagsrecht. Er besteht in der Regel aus drei Hochschullehrerinnen bzw. 
Hochschullehrern, die im Masterstudiengang Nanobiophysics lehren. Eine Hochschullehrerin 
bzw. ein Hochschullehrer der kooperierenden Universität Katholieke Universiteit Leuven kann am 
Eignungsfeststellungsverfahren beteiligt werden. Der Zugangsausschuss entscheidet als 
Widerspruchsbehörde über Widersprüche gegen Entscheidungen im Rahmen dieses Verfahrens 
und erlässt die Widerspruchsbescheide. 



28 

§ 4 
Antrag und Fristen 

(1) Der formgebundene Antrag auf Teilnahme am Eignungsfeststellungsverfahren sowie alle 
Unterlagen gemäß Abs. 2 sind i.d.R. zusammen mit den Bewerbungsunterlagen zur 
Immatrikulation im Zeitraum 1. April bis 31. Mai des Jahres schriftlich zu richten. 
1. Für deutsche und ausländische Bewerberinnen und Bewerber mit einem in Deutschland 

erworbenen Hochschulabschluss (Masterzugangsberechtigung) gilt folgende Anschrift: 
Technische Universität Dresden 
Center for Molecular and Cellular Bioengineering (CMCB) 
Master Course Nanobiophysics 
Tatzberg 47-49 
01307 Dresden 
Germany 

2. Deutsche und ausländische Bewerberinnen und Bewerber mit einem im Ausland erworbenen 
Hochschulabschluss (Masterzugangsberechtigung) richten ihre Bewerbung an uni-assist e. V. 

(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen zur Festlegung der Eignung beizufügen: 
1. Antragsformular für den Masterstudiengang Nanobiophysics, 
2. amtlich beglaubigte Kopie des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses in 

deutscher oder englischer Sprache sowie ggf. amtlich beglaubigte Kopie der Übersetzung des 
ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses in deutscher oder englischer Sprache, 

3. amtlich beglaubigte Kopien von Nachweisen der auf den in § 5 Abs. 1 genannten Gebieten 
erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen in deutscher oder englischer Sprache, 

4. Kopie des Nachweises ausreichender Sprachkenntnisse gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2, 
5. zwei Empfehlungsschreiben, vorzugsweise von Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrern, 

in deutscher oder englischer Sprache, 
6. Kopien von sonstigen Nachweisen wie z.B. Zusatzqualifikationen, außerschulische und 

außeruniversitäre Leistungen und Tätigkeiten, berufspraktische Tätigkeiten etc., die über die 
besondere Eignung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 und § 5 Abs. 1 Aufschluss geben können; 

7. ein in englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer Darstellung des 
Bildungsweges. 

(3) Anträge, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 
Verfahren ausgeschlossen.  

(4) Liegt zum Zeitpunkt der Antragstellung der Nachweis des ersten berufsqualifizierenden 
Hochschulabschlusses (Abschlusszeugnis) gemäß Abs. 2 Nr. 2 noch nicht vor, wird die 
Bewerberin bzw. der Bewerber auch dann in das Eignungsfeststellungsverfahren nach dieser 
Ordnung einbezogen, wenn bereits 80 % der durch den Hochschulabschluss erreichbaren 
Leistungspunkte aufgrund von abgeschlossenen Modulprüfungen oder auch der Abschlussarbeit 
und ggf. des Kolloquiums durch Bescheinigung der Herkunftshochschule erbracht worden sind. 
Zum Nachweis dessen hat die Bewerberin bzw. der Bewerber eine entsprechende Bescheinigung 
ihrer bzw. seiner Hochschule im Original oder in amtlich beglaubigter Kopie vorzulegen. Die 
Notwendigkeit der Vorlage aller anderen in Abs. 2 genannten Nachweise mit dem Antrag sowie 
Abs. 3 bleiben hiervon unberührt. 
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§ 5 
Nachweis und Feststellung der besonderen Eignung 

(1) Die besondere Eignung für den Masterstudiengang Nanobiophysics gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 
liegt dann vor, wenn der Nachweis von fundierten Kenntnissen der Grundlagen der klassischen 
Physik mit Mechanik, Elektrodynamik, Optik und Thermodynamik und der Quantentheorie, 
inklusive fundierte Kenntnisse der höheren Mathematik, sowie Grundkenntnisse in Chemie und 
Biologie erbracht wurde.  

(2) Ob der Nachweis der besonderen Eignung erbracht ist, prüft der Zugangsausschuss 
zunächst anhand der dem Antrag beigefügten Unterlagen, insbesondere der Unterlagen gemäß § 
4 Abs. 2 Nr. 3, 5 und 6, jedoch nur dann, wenn die Zugangsvoraussetzungen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 
1 und 2 erfüllt sind. Ergibt sich die besondere Eignung hiernach nicht bereits aus den Unterlagen 
der Bewerberin bzw. des Bewerbers, wird ein Eignungsgespräch gemäß § 6 vor dem 
Zugangsausschuss durchgeführt.  

§ 6 
Eignungsgespräch 

(1) Ziel des Eignungsgespräches ist es, zu ermitteln, ob die gemäß § 5 Abs. 1 geforderten 
Kenntnisse, Fertigkeiten oder Fähigkeiten, welche Aufschluss über die besondere Eignung der 
Bewerberin bzw. des Bewerbers geben, vorliegen. 

(2) Das Eignungsgespräch erfolgt in thematisch einheitlich strukturierter Form und soll nicht 
länger als 20 Minuten dauern. 

(3) Die Einladung zum Gespräch erfolgt rechtzeitig in schriftlicher Form durch den 
Zugangsausschuss gemäß § 3, mindestens aber 2 Wochen vor dem Termin des 
Eignungsgespräches. 

(4) Über den wesentlichen Inhalt des Eignungsgespräches wird durch ein Mitglied des 
Zugangsausschusses ein Protokoll erstellt, das auch die Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer sowie 
die Dauer des Gesprächs beinhaltet. 

(5) Erscheint die Bewerberin bzw. der Bewerber zum festgesetzten Termin nicht zum 
Eignungsgespräch, hat sie bzw. er keinen Anspruch auf Einräumung eines Ausweichtermins. Hat 
die Bewerberin bzw. der Bewerber am Eignungsgespräch teilgenommen, jedoch den Nachweis 
der besonderen Eignung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 nicht erbringen können, so kann das 
Eignungsgespräch auf Antrag der Bewerberin bzw. des Bewerbers im nächsten Jahr wiederholt 
werden. Der Antrag muss innerhalb der Frist des § 4 Abs. 1 gestellt werden. § 4 Abs. 2 gilt in 
diesen Fällen nicht. 

(6) Macht die Bewerberin bzw. der Bewerber glaubhaft, wegen länger andauernder oder 
ständiger körperlicher Behinderung bzw. chronischer Krankheit nicht in der Lage zu sein, das 
Eignungsgespräch in der vorgesehenen Form ablegen zu können, so wird ihr bzw. ihm durch den 
Zugangsausschuss eine alternative Form zur Feststellung der Eignung angeboten. Dazu kann die 
Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen eines amtsärztlichen Attestes verlangt 
werden. 

(7) Ist es einer Bewerberin bzw. einem Bewerber aus dem Ausland oder aus von ihr bzw. ihm 
nicht zu vertreten Gründen nicht möglich, das Eignungsgespräch in der vorgesehenen Form 
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ablegen zu können, so wird ihr bzw. ihm durch den Zugangsausschuss eine alternative Form zur 
Feststellung der Eignung angeboten. 

§ 7 
Eignungsbescheid 

(1) Weist die Bewerberin bzw. der Bewerber die erforderliche Eignung gemäß § 2 nach, erhält 
sie bzw. er einen Eignungsbescheid des Zugangsausschusses. Der Eignungsbescheid dient zur 
Vorlage bei dem Immatrikulationsamt/Akademischen Auslandsamt der TU Dresden und stellt die 
erforderliche Form des Nachweises der Zugangsberechtigung für den Masterstudiengang dar. Er 
ist damit Voraussetzung für die Immatrikulation in den Masterstudiengang Nanobiophysics. 

(2) Kann die Bewerberin bzw. der Bewerber die erforderliche Eignung nach § 2 nicht 
nachweisen, erteilt der Zugangsausschuss hierüber ebenfalls einen schriftlichen Bescheid, der 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist.  

(3) Kann die Bewerberin bzw. der Bewerber den erfolgreichen Abschluss über den gemäß § 2 
Abs. 2 Nr. 1 erforderlichen Hochschulabschluss nicht bis zum Ende der Immatrikulationsfrist dem 
Immatrikulationsamt/ Akademischen Auslandsamt vorlegen, erfolgt nur eine befristete 
Immatrikulation. Die Dauer der Befristung wird vom Immatrikulationsamt festgelegt und beträgt 
i.d.R. ein Semester. 

§ 8 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Eignungsfeststellungsordnung tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden in Kraft. Die Ordnung über 
den Zugang zum Masterstudiengang Nanobiophysics vom 16. April 2007 (Amtliche 
Bekanntmachungen der TU Dresden Nr. 06/2007 vom 25. Juni 2007, S. 37), die zuletzt durch die 
Satzung zur Änderung der Ordnung über den Zugang zum Master-Studiengang Nanobiophysics 
vom 29. Mai 2011(Amtliche Bekanntmachungen der TU Dresden Nr. 03/2011 vom 09. Juni 2011, 
S. 20) geändert worden ist, tritt hiermit außer Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Wissenschaftlichen Rats des Center for Molecular 
and Cellular Bioengineering der Technischen Universität Dresden vom 14. Februar 2018 und der 
Genehmigung des Rektorats der Technischen Universität Dresden vom 6. März 2018. 

Dresden, den 22. März 2018 

Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 

Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 
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Technische Universität Dresden 
Center for Molecular and Cellular Bioengineering (CMCB) 

Ordnung über die Feststellung der Eignung im konsekutiven 
Masterstudiengang Molecular Bioengineering 

(Eignungsfeststellungsordnung) 

Vom 22. März 2018 

Aufgrund von § 13 Abs. 4 und § 17 Abs. 10 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBL. S 349, 354) geändert worden ist, erlässt die Technische 
Universität Dresden die folgende Eignungsfeststellungsordnung als Satzung:  

Inhaltsübersicht 

§ 1  Geltungsbereich 
§ 2  Zugangsvoraussetzungen 
§ 3  Zugangsausschuss 
§ 4  Antrag und Fristen 
§ 5  Nachweis und Feststellung der besonderen Eignung 
§ 6  Eignungsgespräch 
§ 7  Eignungsbescheid 
§ 8  Inkrafttreten und Veröffentlichung 
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§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Ordnung regelt auf der Grundlage der Vorschriften des Sächsischen 
Hochschulfreiheitsgesetzes die Art und Feststellung der Zugangsvoraussetzungen 
(Eignungsfeststellung) für den konsekutiven Masterstudiengang Molecular Bioengineering an der 
Technischen Universität Dresden. 

§ 2 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) Gemäß § 3 der Studienordnung für den konsekutiven Master-Studiengang Molecular 
Bioengineering wird zum Studium zugelassen, wer die erforderliche Eignung (Qualifikation) für 
das Masterstudium Molecular Bioengineering besitzt. 

(2) Qualifiziert und damit zugangsberechtigt im Sinne des Absatzes 1 ist, wer 
1. einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss auf einem ingenieurwissen-

schaftlichen Gebiet (vorzugsweise Materialwissenschaft, Nanotechnologie oder Informatik), 
einem medizinischen Gebiet oder einem naturwissenschaftlichen Gebiet nachweist, 

2. die englische Sprache auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
für Sprachen sicher beherrscht. Der Nachweis erfolgt anhand des Ergebnisses eines 
international angebotenen Tests (vorzugsweise IELTS: 6.5, TOEFL: 92 Punkte internet-based 
Test). Von dieser Nachweispflicht ausgenommen sind Bewerberinnen und Bewerber, deren 
Muttersprache Englisch ist. 

3. den Nachweis seiner besonderen Eignung zum Studium im Masterstudiengang Molecular 
Bioengineering gemäß § 5 erbringt.  

§ 3 
Zugangsausschuss 

Zuständig für die Feststellung der Zugangsberechtigung der Bewerberinnen und Bewerber 
(Eignungsfeststellung) nach dieser Ordnung ist ein Zugangsausschuss, der von der Direktorin 
bzw. vom Direktor des CMCB auf Vorschlag der Studienkommission für den jeweiligen 
Bewerbungszeitraum eingesetzt wird. Er besteht in der Regel aus je einer Hochschullehrerin bzw. 
einem Hochschullehrer des Center for Molecular and Cellular Bioengineering, der Medizinischen 
Fakultät Carl Gustav Carus und der Fakultät Maschinenwesen. Der Zugangsausschuss 
entscheidet als Widerspruchsbehörde über Widersprüche gegen Entscheidungen im Rahmen 
dieses Verfahrens und erlässt die Widerspruchsbescheide. 

§ 4 
Antrag und Fristen 

(1) Der formgebundene Antrag auf Teilnahme am Eignungsfeststellungsverfahren sowie alle 
Unterlagen gemäß Abs. 2 sind i.d.R. zusammen mit den Bewerbungsunterlagen zur 
Immatrikulation im Zeitraum 1. April bis 31. Mai des Jahres schriftlich zu richten. 
1. Für deutsche und ausländische Bewerberinnen und Bewerber mit einem in Deutschland 

erworbenen Hochschulabschluss (Masterzugangsberechtigung) gilt folgende Anschrift: 
Technische Universität Dresden 
Center for Molecular and Cellular Bioengineering (CMCB) 
Master Course Molecular Bioengineering 
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Tatzberg 47-49 
01307 Dresden 
Germany 

2. Deutsche und ausländische Bewerberinnen und Bewerber mit einem im Ausland 
erworbenen Hochschulabschluss (Masterzugangsberechtigung) richten ihre Bewerbung an 
uni-assist e. V. 

(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen zur Festlegung der Eignung beizufügen: 
1. Antragsformular für den Masterstudiengang Molecular Bioengineering, 
2. amtlich beglaubigte Kopie des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses in 

deutscher oder englischer Sprache sowie ggf. amtlich beglaubigte Kopie der Übersetzung des 
ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses in deutscher oder englischer Sprache, 

3. amtlich beglaubigte Kopien von Nachweisen der auf den in § 5 Abs. 1 genannten Gebieten 
erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen in deutscher oder englischer Sprache, 

4. Kopie des Nachweises ausreichender Sprachkenntnisse gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2, 
5. zwei Empfehlungsschreiben, vorzugsweise von Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrern, 

in deutscher oder englischer Sprache, 
6. Kopien von sonstigen Nachweisen wie z.B. Zusatzqualifikationen, außerschulische und 

außeruniversitäre Leistungen und Tätigkeiten, berufspraktische Tätigkeiten etc., die über die 
besondere Eignung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 und § 5 Abs. 1 Aufschluss geben können, 

7. ein in englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer Darstellung des 
Bildungsweges. 

(3) Anträge, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 
Verfahren ausgeschlossen.  

(4) Liegt zum Zeitpunkt der Antragstellung der Nachweis des ersten berufsqualifizierenden 
Hochschulabschlusses (Abschlusszeugnis) gemäß Abs. 2 Nr. 2 noch nicht vor, wird  die 
Bewerberin bzw. der Bewerber auch dann in das Eignungsfeststellungsverfahren nach dieser 
Ordnung einbezogen, wenn bereits 80 % der durch den Hochschulabschluss erreichbaren 
Leistungspunkte aufgrund von abgeschlossenen Modulprüfungen oder auch der Abschlussarbeit 
und ggf. des Kolloquiums durch Bescheinigung der Herkunftshochschule erbracht worden sind. 
Zum Nachweis dessen hat die Bewerberin bzw. der Bewerber eine entsprechende Bescheinigung 
ihrer bzw. seiner Hochschule im Original oder in amtlich beglaubigter Kopie vorzulegen. Die 
Notwendigkeit der Vorlage aller anderen in Abs. 2 genannten Nachweise mit dem Antrag sowie 
Abs. 3 bleiben hiervon unberührt. 

§ 5 
Nachweis und Feststellung der besonderen Eignung 

(1) Die besondere Eignung für den Masterstudiengang Molecular Bioengineering gemäß § 2 
Abs. 2 Nr. 3 liegt dann vor, wenn der Nachweis von guten Kenntnissen auf den Gebieten der 
Biochemie, Zellbiologie, Materialwissenschaft, Mathematik und Physik erbracht wurde.  

(2) Ob der Nachweis der besonderen Eignung erbracht ist, prüft der Zugangsausschuss 
zunächst anhand der dem Antrag beigefügten Unterlagen, insbesondere der Unterlagen gemäß § 
4 Abs. 2 Nr. 3, 5 und 6, jedoch nur dann, wenn die Zugangsvoraussetzungen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 
1 und 2 erfüllt sind. Ergibt sich die besondere Eignung hiernach nicht bereits aus den Unterlagen 
der Bewerberin bzw. des Bewerbers, wird ein Eignungsgespräch gemäß § 6 vor dem 
Zugangsausschuss durchgeführt.  
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§ 6 
Eignungsgespräch 

(1) Ziel des Eignungsgespräches ist es, zu ermitteln, ob die gemäß § 5 Abs. 1 geforderten 
Kenntnisse, Fertigkeiten oder Fähigkeiten, welche Aufschluss über die besondere Eignung der 
Bewerberin bzw. des Bewerbers geben, vorliegen. 

(2) Das Eignungsgespräch erfolgt in thematisch einheitlich strukturierter Form und soll nicht 
länger als 20 Minuten dauern. 

(3) Die Einladung zum Gespräch erfolgt rechtzeitig in schriftlicher Form durch den 
Zugangsausschuss gemäß § 3, mindestens aber 2 Wochen vor dem Termin des 
Eignungsgespräches. 

(4) Über den wesentlichen Inhalt des Eignungsgespräches wird durch ein Mitglied des 
Zugangsausschusses ein Protokoll erstellt, das auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 
die Dauer des Gesprächs beinhaltet. 

(5) Erscheint die Bewerberin bzw. der Bewerber zum festgesetzten Termin nicht zum 
Eignungsgespräch, hat sie bzw. er keinen Anspruch auf Einräumung eines Ausweichtermins. Hat 
die Bewerberin bzw. der Bewerber am Eignungsgespräch teilgenommen, jedoch den Nachweis 
der besonderen Eignung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 nicht erbringen können, so kann das 
Eignungsgespräch auf Antrag der Bewerberin bzw. des Bewerbers im nächsten Jahr wiederholt 
werden. Der Antrag muss innerhalb der Frist des § 4 Abs. 1 gestellt werden. § 4 Abs. 2 gilt in 
diesen Fällen nicht. 

(6) Macht die Bewerberin bzw. der Bewerber glaubhaft, wegen länger andauernder oder 
ständiger körperlicher Behinderung bzw. chronischer Krankheit nicht in der Lage zu sein, das 
Eignungsgespräch in der vorgesehenen Form ablegen zu können, so wird ihr bzw. ihm durch den 
Zugangsausschuss eine alternative Form zur Feststellung der Eignung angeboten. Dazu kann die 
Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen eines amtsärztlichen Attestes verlangt 
werden. 

(7) Ist es einer Bewerberin bzw. einem Bewerber aus dem Ausland oder aus von ihr bzw. ihm 
nicht zu vertreten Gründen nicht möglich, das Eignungsgespräch in der vorgesehenen Form 
ablegen zu können, so wird ihr bzw. ihm durch den Zugangsausschuss eine alternative Form zur 
Feststellung der Eignung angeboten. 

§ 7 
Eignungsbescheid 

(1) Weist die Bewerberin bzw. der Bewerber die erforderliche Eignung gemäß § 2 nach, erhält 
sie bzw. er einen Eignungsbescheid des Zugangsausschusses. Der Eignungsbescheid dient zur 
Vorlage bei dem Immatrikulationsamt/Akademischen Auslandsamt der TU Dresden und stellt die 
erforderliche Form des Nachweises der Zugangsberechtigung für den Masterstudiengang dar. Er 
ist damit Voraussetzung für die Immatrikulation in den Masterstudiengang Molecular 
Bioengineering. 

(2) Kann die Bewerberin bzw. der Bewerber die erforderliche Eignung nach § 2 nicht 
nachweisen, erteilt der Zugangsausschuss hierüber ebenfalls einen schriftlichen Bescheid, der 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist.  
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(3) Kann die Bewerberin bzw. der Bewerber den erfolgreichen Abschluss über den gemäß 
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 erforderlichen Hochschulabschluss nicht bis zum Ende der Immatrikulationsfrist 
dem Immatrikulationsamt/ Akademischen Auslandsamt vorlegen, erfolgt nur eine befristete 
Immatrikulation. Die Dauer der Befristung wird vom Immatrikulationsamt festgelegt und beträgt 
i.d.R. ein Semester. 

§ 8 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Eignungsfeststellungsordnung tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden in Kraft. Die Ordnung über 
den Zugang zum Masterstudiengang Molecular Bioengineering vom 16. April 2007 (Amtliche 
Bekanntmachungen der TU Dresden Nr. 06/2007 vom 25. Juni 2007, S. 43), die zuletzt durch die 
Satzung zur Änderung der Ordnung über den Zugang zum Master-Studiengang Molecular 
Bioengineering in der geänderten Fassung vom 29. Mai 2011 (Amtliche Bekanntmachungen der 
TU Dresden Nr. 03/2011 vom 09. Juni 2011, S. 19) geändert worden ist, tritt hiermit außer Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Wissenschaftlichen Rats des Center for Molecular 
and Cellular Bioengineering der Technischen Universität Dresden vom 14. Februar 2018 und der 
Genehmigung des Rektorats der Technischen Universität Dresden vom 6. März 2018. 

Dresden, den 22. März 2018 

Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 

Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 
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Technische Universität Dresden 
Center for Molecular and Cellular Bioengineering (CMCB) 

Ordnung über die Feststellung der Eignung im konsekutiven 
Masterstudiengang Regenerative Biology and Medicine 

(Eignungsfeststellungsordnung) 

Vom 22. März 2018 

Aufgrund von § 13 Abs. 4 und § 17 Abs. 10 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBL. S 349, 354) geändert worden ist, erlässt die Technische 
Universität Dresden die folgende Eignungsfeststellungsordnung als Satzung:  

Inhaltsübersicht 

§ 1  Geltungsbereich 
§ 2  Zugangsvoraussetzungen 
§ 3  Zugangsausschuss 
§ 4  Antrag und Fristen 
§ 5  Nachweis und Feststellung der besonderen Eignung 
§ 6  Eignungsgespräch 
§ 7  Eignungsbescheid 
§ 8  Inkrafttreten und Veröffentlichung 
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§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Ordnung regelt auf der Grundlage der Vorschriften des geltenden Sächsischen 
Hochschulfreiheitsgesetzes die Art und Feststellung der besonderen Zugangsvoraussetzungen 
(Eignungsfeststellung) für den konsekutiven Masterstudiengang Regenerative Biology and 
Medicine an der Technischen Universität Dresden. 

§ 2 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) Gemäß § 3 der Studienordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Regenerative 
Biology and Medicine wird zum Studium zugelassen, wer die erforderliche Eignung (Qualifikation) 
für das Masterstudium Regenerative Biology and Medicine besitzt. 

(2) Qualifiziert und damit zugangsberechtigt im Sinne des Absatzes 1 ist, wer 
1. einen ersten in Deutschland anerkannten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in 

Biologie oder Medizin oder in einem Studiengang mit gleicher fachlicher Ausrichtung 
nachweist, 

2. die englische Sprache auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens für Sprachen sicher beherrscht. Der Nachweis erfolgt anhand des Ergebnisses eines 
international angebotenen Tests (vorzugsweise IELTS: 6.5, TOEFL: 92 Punkte internet-based 
Test) oder eines Sprachzertifikats der TU Dresden (B2 mit min. Note 2.0 oder C1). Von dieser 
Nachweispflicht ausgenommen sind Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache 
Englisch ist.  

3. den Nachweis seiner besonderen Eignung zum Studium im konsekutiven Masterstudiengang 
Regenerative Biology and Medicine erbringt. Hierzu gehören fundierte Kenntnisse 
wesentlicher biologischer Prinzipien sowie Grundlagenwissen in der Molekular- und 
Zellbiologie. 

(3) Die Immatrikulation in den konsekutiven Masterstudiengang Regenerative Biology and 
Medicine erfolgt durch das Immatrikulationsamt/Akademische Auslandsamt der TU Dresden 
gemäß der geltenden Immatrikulationsordnung, deren Regelungen von den Festlegungen dieser 
Ordnung unberührt bleiben. Voraussetzung für die Zulassung in den Masterstudiengang 
Regenerative Biology and Medicine ist der Nachweis der erforderlichen Eignung nach dieser 
Ordnung. 

§ 3 
Zugangsausschuss 

Zuständig für die Feststellung der Zugangsberechtigung der Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber (Eignungsfeststellung) nach dieser Ordnung ist ein Zugangsausschuss, der von 
der Direktorin bzw. vom Direktor des CMCB auf Vorschlag der Studienkommission für den 
jeweiligen Bewerbungszeitraum eingesetzt wird. Er besteht in der Regel aus der Studiendekanin 
bzw. dem Studiendekan und je einer Hochschullehrerin bzw. einem Hochschullehrer des Center 
for Molecular and Cellular Bioengineering  und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus. Der 
Zugangsausschuss entscheidet als Widerspruchsbehörde über Widersprüche gegen 
Entscheidungen im Rahmen dieses Verfahrens und erlässt die Widerspruchsbescheide. 
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§ 4 
Antrag und Fristen 

(1) Der formgebundene Antrag auf Teilnahme am Eignungsfeststellungsverfahren sowie alle 
Unterlagen gemäß Abs. 2 sind i.d.R. zusammen mit den Bewerbungsunterlagen zur 
Immatrikulation im Zeitraum 1. April bis 31. Mai des Jahres schriftlich an nachfolgende 
Anschriften zu richten.  
1. Für deutsche und ausländische Bewerberinnen und Bewerber mit einem in Deutschland 

erworbenen Hochschulabschluss (Masterzugangsberechtigung) gilt folgende Anschrift: 
Technische Universität Dresden 
Center for Molecular and Cellular Bioengineering (CMCB) 
Master’s Course Regenerative Biology and Medicine  
Fetscherstraße 105 
01307 Dresden 

2. Für deutsche und ausländische Bewerberinnen und Bewerber mit einem im Ausland 
erworbenen Hochschulabschluss (Masterzugangsberechtigung) erfolgt die Bewerbung extern 
über uni assist e.V.  

(2) Dem Antrag auf Immatrikulation sind folgende Unterlagen zur Feststellung der Eignung 
beizufügen: 
1. Formular zur Feststellung der Eignung für den Masterstudiengang Regenerative Biology and 

Medicine, 
2. amtlich beglaubigte Kopie des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusszeugnisses 

in deutscher oder englischer Sprache sowie ggf. eine amtlich beglaubigte Kopie der 
Übersetzung des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusszeugnisses in deutscher 
oder englischer Sprache, 

3. amtlich beglaubigte Kopien von zusätzlichen Zeugnissen und Nachweisen in deutscher oder 
englischer Sprache, die die besondere Eignung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 nachweisen, 

4. amtlich beglaubigte Kopie des Nachweises ausreichender Sprachkenntnisse gemäß § 2 Abs. 2 
Nr. 2, 

5. zwei Empfehlungsschreiben, vorzugsweise von Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrern, 
in deutscher oder englischer Sprache, 

6. amtlich beglaubigte Kopien von sonstigen Nachweisen wie z.B. Zusatzqualifikationen, 
außerschulische und außeruniversitäre Leistungen und Tätigkeiten, berufspraktische 
Tätigkeiten etc., die über die besondere Eignung gemäß §§ 2 Abs. 2 Nr. 3, 5 Abs. 1 Aufschluss 
geben können, 

7. ein in englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer Darstellung des 
Bildungsweges. 

(3) Anträge, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren 
Verfahren ausgeschlossen. 

(4) Liegt zum Zeitpunkt der Antragstellung der Nachweis des ersten berufsqualifizierenden 
Hochschulabschlusses (Abschlusszeugnis) gemäß Abs. 2. Nr. 2 noch nicht vor, wird die 
Bewerberin bzw. der Bewerber auch dann in das Eignungsfeststellungsverfahren nach dieser 
Ordnung einbezogen, wenn bereits 80 % der durch den Hochschulabschluss erreichbaren 
Leistungspunkte aufgrund von abgeschlossenen Modulprüfungen oder auch der Abschlussarbeit 
und ggf. des Kolloquiums durch Bescheinigung der Herkunftshochschule erbracht worden sind. 
Zum Nachweis dessen hat die Bewerberin bzw. der Bewerber eine entsprechende Bescheinigung 
ihrer bzw. seiner Hochschule im Original oder in amtlich beglaubigter Kopie vorzulegen. Die 
Notwendigkeit der Vorlage aller anderen in Absatz 2 genannten Nachweise mit dem Antrag sowie 
Absatz 3 bleiben hiervon unberührt. 
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§ 5 
Nachweis und Feststellung der besonderen Eignung 

(1) Die besondere Eignung für den Masterstudiengang Regenerative Biology and Medicine 
gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 liegt dann vor, wenn der Nachweis von fundierten Kenntnissen 
wesentlicher biologischer Prinzipien sowie Grundlagenwissen in der Molekular- und Zellbiologie 
erbracht wurde. 

(2) Ob der Nachweis der besonderen Eignung erbracht ist, prüft der Zugangsausschuss 
zunächst anhand der dem Antrag beigefügten Unterlagen, insbesondere der Unterlagen gemäß § 
4 Abs. 2 Nr. 3, jedoch nur dann, wenn die Zugangsvoraussetzungen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 
erfüllt sind. Ergibt sich die besondere Eignung hiernach nicht bereits aus den Unterlagen der 
Bewerberin bzw. des Bewerbers, wird ein Eignungsgespräch gemäß § 6 vor dem 
Zugangsausschuss durchgeführt. 

§ 6 
Eignungsgespräch 

(1) Ziel des Eignungsgespräches ist es, zu ermitteln, ob die gemäß § 5 Abs. 1 geforderten 
Kenntnisse, Fertigkeiten oder Fähigkeiten, welche Aufschluss über die besondere Eignung der 
Bewerberin bzw. des Bewerbers geben, vorliegen. 

(2) Das Eignungsgespräch erfolgt in thematisch einheitlich strukturierter Form und soll nicht 
länger als 15 Minuten dauern. 

(3) Die Einladung zum Gespräch erfolgt rechtzeitig in schriftlicher Form durch den 
Zugangsausschuss gemäß § 3, mindestens aber 2 Wochen vor dem Termin des 
Eignungsgespräches. 

(4) Über den wesentlichen Inhalt des Eignungsgespräches wird durch ein Mitglied des 
Zugangsausschusses ein Protokoll erstellt, das auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 
die Dauer des Gesprächs beinhaltet. 

(5) Erscheint die Bewerberin bzw. der Bewerber zum festgesetzten Termin nicht zum 
Eignungsgespräch, hat sie bzw. er keinen Anspruch auf Einräumung eines Ausweichtermins. Hat 
die Bewerberin bzw. der Bewerber am Eignungsgespräch teilgenommen, jedoch den Nachweis 
der besonderen Eignung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 nicht erbringen können, so kann das 
Eignungsgespräch auf Antrag des Studienbewerbers im nächsten Jahr wiederholt werden. Der 
Antrag muss innerhalb der Frist des § 4 Abs. 1 gestellt werden. § 4 Abs. 2 gilt in diesen Fällen 
nicht. 

(6) Macht die Bewerberin bzw. der Bewerber glaubhaft, wegen länger andauernder oder 
ständiger körperlicher Behinderung bzw. chronischer Krankheit nicht in der Lage zu sein, das 
Eignungsgespräch in der vorgesehenen Form ablegen zu können, so wird ihr bzw. ihm durch den 
Zugangsausschuss eine alternative Form zur Feststellung der Eignung angeboten. Dazu kann die 
Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen eines amtsärztlichen Attestes verlangt 
werden. 

(7) Ist es einer Bewerberin bzw. einem Bewerber aus dem Ausland oder aus von ihr bzw. ihm 
nicht zu vertreten Gründen nicht möglich, das Eignungsgespräch in der vorgesehenen Form 
ablegen zu können, so wird ihr bzw. ihm durch den Zugangsausschuss eine alternative Form zur 
Feststellung der Eignung angeboten. 
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§ 7 
Eignungsbescheid 

(1) Weist die Bewerberin bzw. der Bewerber die erforderliche Eignung gemäß § 2 nach, erhält 
sie bzw. er einen Eignungsbescheid des Zugangsausschusses. Der Eignungsbescheid dient zur 
Vorlage bei dem Immatrikulationsamt/Akademischen Auslandsamt der TU Dresden und stellt die 
erforderliche Form des Nachweises der Zugangsberechtigung für den Masterstudiengang dar. Er 
ist damit Voraussetzung für die Immatrikulation in den konsekutiven Masterstudiengang 
Regenerative Biology and Medicine. 

(2) Kann die Bewerberin bzw. der Bewerber die erforderliche Eignung nach § 2 nicht 
nachweisen, erteilt der Zugangsausschuss hierüber ebenfalls einen schriftlichen Bescheid, der 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 

(3) Kann die Bewerberin bzw. der Bewerber den erfolgreichen Abschluss über den gemäß 
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 erforderlichen Hochschulabschluss nicht bis zum Ende der Immatrikulationsfrist 
dem Immatrikulationsamt/ Akademischen Auslandsamt vorlegen, erfolgt nur eine befristete 
Immatrikulation. Die Dauer der Befristung wird vom Immatrikulationsamt festgelegt und beträgt 
i.d.R. ein Semester. 

§ 8 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Eignungsfeststellungsordnung tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden in Kraft. Die Ordnung zur 
Feststellung der besonderen Eignung für den Master-Studiengang Regenerative Biology and 
Medicine vom 29. Mai 2011 (Amtliche Bekanntmachungen der TU Dresden Nr. 03/2011 vom 
09. Juni 2011, S. 14) tritt hiermit außer Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Wissenschaftlichen Rates des Centers for 
Molecular and Cellular Bioengineering der Technischen Universität Dresden vom 14. Februar 
2018 und der Genehmigung des Rektorats der Technischen Universität Dresden vom 
06. März 2018. 

Dresden, den 22. März 2018 

Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 

Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 
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Technische Universität Dresden 
Juristische Fakultät 

Ordnung über die Feststellung der Eignung im weiterbildenden 
Masterstudiengang  International Studies 

in Intellectual Property Law 
(Eignungsfeststellungsordnung) 

Vom 22. März 2018 

Aufgrund von § 13 Abs. 4 und § 17 Abs. 10 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
29. April 2015 (SächsGVBL. S 349, 354) geändert worden ist, erlässt die Technische Universität Dres-
den die folgende Eignungsfeststellungsordnung als Satzung:  

Inhaltsübersicht    

§ 1  Geltungsbereich 
§ 2  Zugangsvoraussetzungen 
§ 3  Zugangsausschuss 
§ 4  Antrag und Fristen 
§ 5  Nachweis und Feststellung der besonderen Eignung 
§ 6  Durchführung des Eignungsgesprächs 
§ 7  Eignungsbescheid 
§ 8  Inkrafttreten und Veröffentlichung 
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§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Ordnung regelt auf der Grundlage der Vorschriften des geltenden Sächsischen Hoch-
schulfreiheitsgesetzes die Feststellung der besonderen Zugangsvoraussetzungen (Eignungsfest-
stellung) für den weiterbildenden Masterstudiengang International Studies in Intellectual Property 
Law an der Technischen Universität Dresden.  

§ 2 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums ist ein erster in Deutschland anerkannter 
berufsqualifizierender Hochschulabschluss oder ein Abschluss einer staatlichen oder staatlich an-
erkannten Berufsakademie in Rechtswissenschaft sowie eine in der Regel einjährige einschlägige 
berufliche Tätigkeit.  

(2) Absolventinnen und Absolventen eines nichtjuristischen Hochschulstudiums können im Ein-
zelfall zum Studium zugelassen werden, wenn sie ausreichend Rechtskenntnisse gemäß § 5 nach-
weisen.  

(3) Das Studium setzt Kenntnisse der englischen Sprache voraus, welche dem Niveau B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens des Europarates entsprechen. Der Nachweis er-
folgt anhand des Ergebnisses eines international angebotenen Tests (vorzugsweise IELTS: 6.5, TO-
EFL: 90 Punkte) oder eines Sprachzertifikats der TU Dresden (B2 mit min. Note 2.0 oder C1). Von 
dieser Nachweispflicht ausgenommen sind Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache 
Englisch ist. Auf Antrag kann in begründeten Ausnahmefällen vom Erfordernis eines Sprachtests 
abgesehen werden. 

§ 3 
Zugangsausschuss 

Die Dekanin bzw. der Dekan der Juristischen Fakultät setzt auf Vorschlag der Studienkommis-
sion für den jeweiligen Bewerbungszeitraum einen Zugangsausschuss ein. Er besteht in der Regel 
aus zwei Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrern des zuständigen Fachbereichs. Der Zu-
gangsausschuss entscheidet über das Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen gemäß § 2 und über 
Widersprüche gegen Entscheidungen im Rahmen dieses Verfahrens. Darüber hinaus ist der Zu-
gangsausschuss für die Entwicklung und Veröffentlichung des Formulars zur Feststellung der be-
sonderen Eignung gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 zuständig.   

§ 4 
Antrag und Fristen 

(1) Der formgebundene Antrag auf Teilnahme am Eignungsfeststellungsverfahren ist zusam-
men mit den Unterlagen gemäß Abs. 2 für das Wintersemester bis zum 15. Mai und für das Som-
mersemester bis zum 15. Januar des jeweiligen Jahres schriftlich an folgende Anschrift zu richten: 

Technische Universität Dresden 
Juristische Fakultät 
International Studies 
01062 Dresden 
Germany 
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Die Frist gemäß Abs. 1 kann vom Zugangsausschuss um einen Monat verlängert werden. Dies wird 
zum jeweiligen Fristende vom Zugangsausschuss auf den Fakultätsseiten im Internet öffentlich be-
kannt gegeben. 

(2) Dem Antrag sind folgende weiteren Unterlagen beizufügen:   
1. Formular zur Feststellung der besonderen Eignung für den weiterbildenden Masterstudiengang 

International Studies in Intellectual Property Law,  
2. tabellarischer Bildungsweg, 
3. amtlich beglaubigte Kopie des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusszeugnisses, 
4. amtlich beglaubigte Kopien von zusätzlichen Zeugnissen und Nachweisen, die die besondere 

Eignung gemäß § 2 Abs. 2 nachweisen, 
5. eine schriftliche Begründung für die Wahl des Studiengangs von maximal 100 Zeilen, in der die 

Bewerberin bzw. der Bewerber darlegt, aufgrund welcher spezifischen Begabungen und Inte-
ressen sie bzw. er sich nach § 2 Abs. 2 für den Studiengang besonders geeignet hält. 

(3) Anträge, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Verfahren 
ausgeschlossen.    

§ 5 
Nachweis und Feststellung der besonderen Eignung  

Absolventinnen und Absolventen eines nichtjuristischen Hochschulstudiums sind für den Mas-
terstudiengang International Studies in Intellectual Property Law geeignet, wenn sie ausreichende 
Rechtskenntnisse nachweisen. Diese liegen vor, wenn mindestens 5 ECTS aus dem Bereich des 
Öffentlichen und/oder Privatrechts nachgewiesen werden können. Alternativ kann die Eignung 
auch durch Kenntnisse auf dem Gebiet des Rechts des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrecht 
nachgewiesen werden. Der Erwerb ausreichender Rechtskenntnisse ist in der Regel durch entspre-
chende Zeugnisse gemäß § 4 Abs. 2 nachzuweisen. Ergibt sich die besondere Eignung hiernach 
nicht bereits aus den Unterlagen der Bewerberin bzw. des Bewerbers, kann ein Eignungsgespräch 
gemäß § 6 vor dem Zugangsausschuss durchgeführt werden. 

§ 6 
Durchführung des Eignungsgesprächs 

(1) Das Eignungsgespräch dient der Feststellung der Eignung gemäß § 5. Das Gespräch wird 
vom Zugangsausschuss durchgeführt. Das Ergebnis des Eignungsgesprächs lautet „bestanden“ o-
der „nicht bestanden“. Die Prüfung ist bestanden, wenn die Urteile aller Mitglieder des Zugangs-
ausschusses „bestanden“ lauten.  

(2) Das Eignungsgespräch erfolgt in thematisch einheitlich strukturierter Form und soll nicht 
länger als 30 Minuten dauern. 

(3) Die Einladung zum Gespräch erfolgt rechtzeitig in schriftlicher Form durch den Zugangsaus-
schuss, mindestens aber zwei Wochen vor dem Termin des Eignungsgespräches. 

(4) Über den wesentlichen Inhalt des Eignungsgespräches wird durch ein Mitglied des Zugangs-
ausschusses ein Protokoll erstellt, das auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die Dauer 
des Gesprächs beinhaltet. 
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(5) Erscheint die Bewerberin bzw. der Bewerber zum festgesetzten Termin nicht zum Eignungs-
gespräch, hat sie bzw. er keinen Anspruch auf Einräumung eines Ausweichtermins. Hat die Bewer-
berin bzw. der Bewerber am Eignungsgespräch teilgenommen, jedoch den Nachweis der beson-
deren Eignung nicht erbringen können, so kann das Eignungsgespräch auf Antrag der Bewerberin 
bzw. des Bewerbers im nächsten Semester wiederholt werden. Der Antrag muss innerhalb der 
Frist des § 4 Abs. 1 gestellt werden.  

(6) Macht die Bewerberin bzw. der Bewerber glaubhaft, wegen länger andauernder oder stän-
diger körperlicher Behinderung bzw. chronischer Krankheit nicht in der Lage zu sein, das Eignungs-
gespräch in der vorgesehenen Form ablegen zu können, so wird ihr bzw. ihm durch den Zugangs-
ausschuss eine alternative Form zur Feststellung der Eignung angeboten. Dazu kann die Vorlage 
eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. 

(7) Ist es einer Bewerberin bzw. einem Bewerber aus dem Ausland oder aus von ihr bzw. von 
ihm nicht zu vertreten Gründen nicht möglich, das Eignungsgespräch in der vorgesehenen Form 
abzulegen, so wird ihr bzw. ihm durch den Zugangsausschuss eine alternative Form zur Feststel-
lung der Eignung angeboten. 

§ 7 
Eignungsbescheid 

(1) Weist die Bewerberin bzw. der Bewerber die erforderliche Eignung gemäß § 2 nach, erhält 
sie bzw. er unmittelbar nach Beendigung des Eignungsfeststellungsverfahrens, spätestens bis zum 
1. Juli zum Wintersemester bzw. bis zum 1. März zum Sommersemester einen Eignungsbescheid 
des Zugangsausschusses. Der Eignungsbescheid dient zur Vorlage beim Immatrikulationsamt/ 
Akademischen Auslandsamt der TU Dresden und stellt die erforderliche Form des Nachweises der 
Zugangsberechtigung für den Masterstudiengang dar. Er ist Voraussetzung für die Immatrikulation 
in den weiterbildenden Masterstudiengang International Studies in Intellectual Property Law.   

(2) Wird die Eignung nicht nachgewiesen oder ist das Ergebnis des Eignungsgesprächs in 
§ 6 Abs. 1 „nicht bestanden“, erhält die Bewerberin bzw. der Bewerber darüber einen schriftlichen 
Ablehnungsbescheid vom zuständigen Zugangsausschuss, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen ist.     

§ 8 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Eignungsfeststellungsordnung tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtli-
chen Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden in Kraft.   
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Juristischen Fakultät der Techni-
schen Universität Dresden vom 28. Februar 2018 und der Genehmigung des Rektorats vom 13. 
März 2018. 

Dresden, den 22. März 2018 

Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 

Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 
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Technische Universität Dresden 
Fakultät Psychologie 

Ordnung über die Durchführung des Auswahlverfahrens 
zur Vergabe von Studienplätzen im Masterstudiengang  

Klinische Psychologie und Psychotherapie  

Vom 5. April 2018 

Aufgrund von § 13 Absatz 4 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat Sach-
sen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz – SächsHSFG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 29. April 
2015 (SächsGVBl. S. 349, 354) geändert worden ist sowie aufgrund von § 6 Absatz 4 des Gesetzes 
über die Zulassung zum Hochschulstudium im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulzulas-
sungsgesetz - SächsHZG) vom 7. Juni 1993 (SächsGVBl. S. 462), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 9. Juni 2017 (SächsGVBl. S. 306) geändert worden ist sowie aufgrund der Verord-
nung des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst über die Vergabe von Stu-
dienplätzen (Sächsische Studienplatzvergabeverordnung – SächsStudPlVergabeVO) vom 
29. Juni 2010 (SächsGVBl. S. 204), die zuletzt durch die Verordnung vom 27. Februar 2017 (Sächs-
GVBl. S. 139) geändert worden und aufgrund von § 3 Absatz 1 lit. d der Ordnung zur Vergabe von 
Studienplätzen in zulassungsbeschränkten Masterstudiengängen (Vergabeordnung) vom 05. Juni 
2009 (Amtliche Bekanntmachungen der TU Dresden Nr. 04/2009 vom 27. Juli 2007, S. 31), zuletzt 
geändert durch die Satzung zur Änderung der Vergabeordnung vom 29. Juni 2012 (Amtliche Be-
kanntmachungen der TU Dresden Nr. 04/2012 vom 27. August 2012, S. 16) erlässt die Technische 
Universität Dresden die folgende Ordnung als Satzung. 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Auswahlverfahren 
§ 2 Auswahlausschuss 
§ 3 Auswahlkriterien und Bewertung 
§ 4 Übergabe der Rangliste 
§ 5 Inkrafttreten und Veröffentlichung 
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§ 1 
Auswahlverfahren 

(1) Sofern gemäß Sächsischer Zulassungszahlenverordnung eine Beschränkung der Studien-
platzkapazität im Masterstudiengang Klinische Psychologie und Psychotherapie (KPP) festgelegt 
wurde, vergibt die Technische Universität Dresden die Studienplätze gemäß § 3 Abs. 1 lit. d der 
Ordnung zur Vergabe von Studienplätzen in zulassungsbeschränkten Masterstudiengängen der 
TU Dresden (Vergabeordnung) nach dem Ergebnis eines Auswahlverfahrens der Fakultät Psycho-
logie in der dort vorgesehenen Quote.  

(2) An dem Auswahlverfahren nehmen nur Bewerberinnen und Bewerber teil, die sich form- 
und fristgerecht an der TU Dresden gemäß § 1 Vergabeordnung beworben haben.  

§ 2 
Auswahlausschuss 

Die Dekanin bzw. der Dekan der Fakultät Psychologie setzt auf Vorschlag der Studienkommis-
sion für den jeweiligen Bewerbungszeitraum einen Auswahlausschuss ein. Der Auswahlaus-
schuss besteht in der Regel aus mindestens zwei Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrern 
der Fakultät Psychologie. Der Auswahlausschuss bewertet die Bewerbungen gemäß der in 
§ 3 festgelegten Kriterien und erstellt die Rangliste. Er entscheidet über Widersprüche gegen Ent-
scheidungen im Rahmen des Auswahlverfahrens. 

§ 3 
Auswahlkriterien und Bewertung 

(1) Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber im Rahmen der Quote gemäß 
§ 3 Abs. 1 lit. d der Ordnung zur Vergabe von Studienplätzen in zulassungsbeschränkten Master-
studiengängen der TU Dresden (Vergabeordnung) erfolgt auf der Grundlage einer Rangliste. Die 
Rangplatzierung ergibt sich aus der Gesamtpunktzahl basierend auf folgenden Kriterien und Be-
wertungen: 
1. Maximal 40 Punkte werden nach der Note im ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-

schluss vergeben. Dabei gelten die folgenden Notengrenzen: 
1,0 = 40 Punkte, 1,1 = 38 Punkte, 1,2 = 36 Punkte, 1,3 = 34 Punkte,1,4 = 32 Punkte,  
1,5 = 30 Punkte, 1,6 = 28 Punkte, 1,7 = 26 Punkte, 1,8 = 24 Punkte, 1,9 = 22 Punkte,  
2,0 = 20 Punkte, 2,1 = 18 Punkte, 2,2 = 16 Punkte, 2,3 = 14 Punkte, 2,4 = 12 Punkte,  
2,5 = 10 Punkte, 2,6 = 8 Punkte, 2,7 = 6 Punkte, – 2,8 = 4 Punkte, 2,9 = 2 Punkte,  
≥ 3,0 = 0 Punkte 

2. 10 Punkte werden für ein im ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudium erfolgreich 
abgeschlossenes Modul im Fach Klinische Psychologie und Psychotherapie im Umfang von 
mindestens 9 ECTS vergeben. 

3. Maximal 20 Punkte werden für eine Abschlussarbeit mit inhaltlichem Bezug zur Klinischen 
Psychologie und Psychotherapie vergeben. Dabei gelten die folgenden Notengrenzen: 
1,0 = 20 Punkte, 1,1 = 19 Punkte, 1,2 = 18 Punkte, 1,3 = 17 Punkte,1,4 = 16 Punkte, 
1,5 = 15 Punkte, 1,6 = 14 Punkte, 1,7 = 13 Punkte, 1,8 = 12 Punkte, 1,9 = 11 Punkte, 
2,0 = 10 Punkte, 2,1 = 9 Punkte, 2,2 = 8 Punkte, 2,3 = 7 Punkte, 2,4 = 6 Punkte,  
2,5 = 5 Punkte, 2,6 = 4 Punkte, 2,7 = 3 Punkte, 2,8 = 2 Punkte, 2,9 = 1 Punkte,  
≥  3,0 = 0 Punkte  

4. 20 Punkte werden für ein während des ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiums 
absolviertes Praktikum vergeben, wenn dieses (1) ein Forschungspraktikum oder (2) ein Prak-
tikum im Bereich der Klinischen Psychologie und Psychotherapie ist. Das Praktikum muss un-
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ter der Verantwortung einer Psychologin bzw. eines Psychologen und im Umfang von min-
destens 6 Wochen Vollzeit oder 210 Stunden absolviert werden. 

5. Maximal 10 Punkte werden für die Note im hochschulzugangsberechtigenden Schulabschluss 
vergeben. Dabei gelten folgende Notengrenzen: 
1,0 = 10 Punkte, 1,1 = 9 Punkte, 1,2 = 8 Punkte, 1,3 = 7 Punkte, 1,4 = 6 Punkte, 
1,5 = 5 Punkte, 1,6 = 4 Punkte, 1,7 = 3 Punkte, 1,8 = 2 Punkte, 1,9 = 1 Punkt,  
≥ 2,0 = 0 Punkte 

(2) Bei gleicher Gesamtpunktzahl entscheidet das Los über den Rangplatz auf der Rangliste. 
Die Vergabe der Studienplätze erfolgt hiernach entsprechend den Regelungen der Vergabeord-
nung. 

§ 4 
Übergabe der Rangliste 

Die Rangliste gemäß § 3 Abs. 1 wird dem Immatrikulationsamt/Akademischen Auslandsamt 
bis spätestens 15. August übermittelt. Die Bescheidung der Bewerberinnen und Bewerber mittels 
Zulassungs- und Ablehnungsbescheid erfolgt durch das Immatrikulationsamt/Akademische Aus-
landsamt der TU Dresden. 

§ 5 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Technischen Universität Dresden in Kraft. Die Ordnung über die Durchführung des Auswahl-
verfahrens zur Vergabe von Studienplätzen im Masterstudiengang Klinische Psychologie und 
Psychotherapie vom 05. Juni 2013 (Amtliche Bekanntmachungen der TU Dresden Nr. 03/2013 
vom 05. Juli 2013, S. 32), die durch Artikel 1 der Satzung zur Änderung der Ordnung über die 
Durchführung des Auswahlverfahrens zur Vergabe von Studienplätzen und der Ordnung über die 
Feststellung der Eignung für den konsekutiven Masterstudiengang Klinische Psychologie und 
Psychotherapie vom 22. März 2018 (Amtliche Bekanntmachungen der TU Dresden Nr. 05/2018 
vom 28. März 2018, S. 45) geändert worden ist, tritt hiermit außer Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Psychologie der Tech-
nischen Universität Dresden vom 31. Januar 2018 und der Genehmigung des Rektorates der 
Technischen Universität Dresden vom 27. Februar 2018. 

Dresden, den 5. April 2018 

Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 

Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 


	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Doktorgrade
	§ 3 Promotion
	§ 4 Promotionsgremien
	§ 5 Allgemeine Verfahrensregelungen und Widerspruchsverfahren
	§ 6 Zulassung zur Promotion
	§ 7 Eignungsfeststellung
	§ 8 Annahme als Doktorand bzw. Doktorandin
	§ 9 Zusätzliche Studienleistungen
	§ 10 Statusvortrag
	§ 11 Eröffnung des Promotionsverfahrens
	§ 12 Dissertation
	§ 13 Rigorosum
	§ 14 Vorgezogenes Rigorosum
	§ 15 Verteidigung
	§ 16 Gesamtbewertung
	§ 17 Wiederholung nicht bestandener Promotionsleistungen
	§ 18 Veröffentlichung der Dissertation
	§ 19 Abschluss des Promotionsverfahrens
	§ 20 Abbruch des Promotionsverfahrens
	§ 21 Entzug des akademischen Grades
	§ 22 Gemeinsame Internationale Promotionsverfahren
	§ 23 Ehrenpromotion
	§ 24 Doktorjubiläum
	§ 25 Inkrafttreten und Übergangsregelungen
	02_AmtBK_LSI 2018.pdf
	Verlängerung der Anerkennung der Life Science Inkubator Sachsen GmbH & Co. KG als An-Institut der TU Dresden (veröffentlicht in den Amtlichen Bekanntmachungen der TU Dresden Nr. 02/2013 vom 03.05.2013, S.4, geändert in den Amtlichen Bekanntmachungen d...

	
	Artikel 1 Änderung der Prüfungsordnung
	Artikel 2 Inkrafttreten und Veröffentlichung

	04_EFO Nanobiophysics_Beschluss 03_2018_Rektorvorlage.pdf
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Zugangsvoraussetzungen
	§ 3 Zugangsausschuss
	§ 4 Antrag und Fristen
	§ 5 Nachweis und Feststellung der besonderen Eignung
	§ 6 Eignungsgespräch
	§ 7 Eignungsbescheid
	§ 8 Inkrafttreten und Veröffentlichung

	05_EFO_MolBioeng_Beschluss_03_2018_Rektorvorlage.pdf
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Zugangsvoraussetzungen
	§ 3 Zugangsausschuss
	§ 4 Antrag und Fristen
	§ 5 Nachweis und Feststellung der besonderen Eignung
	§ 6 Eignungsgespräch
	§ 7 Eignungsbescheid
	§ 8 Inkrafttreten und Veröffentlichung

	06_EFO_RegBiology_and_Medicine_Beschluss_03_2018_Rektorvorlage.pdf
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Zugangsvoraussetzungen
	§ 3 Zugangsausschuss
	§ 4 Antrag und Fristen
	§ 5 Nachweis und Feststellung der besonderen Eignung
	§ 6 Eignungsgespräch
	§ 7 Eignungsbescheid
	§ 8 Inkrafttreten und Veröffentlichung

	07_EFO_IntStudiesIPL_03_2018_Rektorfassung.pdf
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Zugangsvoraussetzungen
	§ 3 Zugangsausschuss
	§ 4 Antrag und Fristen
	§ 5 Nachweis und Feststellung der besonderen Eignung
	§ 6 Durchführung des Eignungsgesprächs
	§ 7 Eignungsbescheid
	§ 8 Inkrafttreten und Veröffentlichung

	08_AWO_Psy-KPP_FakBeschluss 31_01_2018.pdf
	§ 1 Auswahlverfahren
	§ 2 Auswahlausschuss
	§ 3 Auswahlkriterien und Bewertung
	§ 4 Übergabe der Rangliste
	§ 5 Inkrafttreten und Veröffentlichung


